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Bitte  
füllen Sie  
den Auftrag 
in Druck­
buchstaben 
aus.

Bitte immer 
angeben

Sämtliche Vornamen akademischer Grad

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon
tagsüber:

Vorwahl Rufnummer

Meine  
persönlichen  

Angaben

Geburtsort

2. Kundin/Kunde
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Postbank Giro plus Postbank Giro extra plus

Postbank Giro start direkt

Eröffnen Sie für mich ein Privat-Girokonto

nein

Meine Adresse hat sich innerhalb der letzten drei Jahre geändert.

ja, meine vorherige Anschrift lautete:

Straße

Postleitzahl Ort

Beruf Branche

Ich bin wie folgt tätig:

Ich bin verheiratet. ledig.

geschieden.

verwitwet.

getrennt lebend.
Beratung und 

Information 
per Telefon*

Wenn ich möchte, dass die Postbank mich über aktuelle Angebote 
der Postbank und des Postbankkonzerns informiert, dann gebe ich 
hier an, unter welcher Rufnummer und an welchen Tagen/ zu wel-
chen Zeiten ich von der Postbank angerufen werden möchte.

E-Mail-Adresse

E-Mail-
Service*

Ich möchte per E-Mail über aktuelle Angebote der Postbank und 
des Postbankkonzerns informiert werden und gebe meine  
E-Mail-Adresse hier an.

Telefon: Vorwahl Rufnummer

Sie erreichen mich (Tag, Uhrzeit):

Name

Straße Hausnr.

Postleitzahl Ort

Ich bin Selbstständige/r. Angestellte/r.

Angestellte/r im öffentl. Dienst.Beamtin/Beamter. 

im Ruhestand. arbeitslos.

Arbeiter/in.

Sonstiges.

Schüler/in, Student/in, 
Auszubildende/r.

Hausfrau/Hausmann.

10

Interner Postbank Code

Hausnr.

Frau Herr
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*�Mit der Speicherung meiner Daten durch die Postbank zu 
diesem Zweck bin ich einverstanden. Diesen Service kann ich 
jederzeit für die Zukunft  widerrufen.

0 921 102 400 0411

Bitte immer 
angeben

Sämtliche Vornamen akademischer Grad

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon
tagsüber:

Vorwahl Rufnummer

Meine  
persönlichen  

Angaben

Geburtsort

1. Kundin/Kunde

nein

Meine Adresse hat sich innerhalb der letzten drei Jahre geändert.

ja, meine vorherige Anschrift lautete:

Straße

Postleitzahl Ort

Beruf Branche

Ich bin wie folgt tätig:

Ich bin verheiratet. ledig.

geschieden.

verwitwet.

getrennt lebend.

Beratung und 
Information 

per Telefon*

Wenn ich möchte, dass die Postbank mich über aktuelle Angebote 
der Postbank und des Postbankkonzerns informiert, dann gebe ich 
hier an, unter welcher Rufnummer und an welchen Tagen/ zu wel-
chen Zeiten ich von der Postbank angerufen werden möchte.

E-Mail-Adresse

E-Mail-
Service*

Ich möchte per E-Mail über aktuelle Angebote der Postbank und 
des Postbankkonzerns informiert werden und gebe meine  
E-Mail-Adresse hier an.

Telefon: Vorwahl Rufnummer

Sie erreichen mich (Tag, Uhrzeit):

Name

Straße Hausnr.

Postleitzahl Ort

Ich bin Selbstständige/r. Angestellte/r.

Angestellte/r im öffentl. Dienst.Beamtin/Beamter. 

im Ruhestand. arbeitslos.

Arbeiter/in.

Sonstiges.

Schüler/in, Student/in, 
Auszubildende/r.

Hausfrau/Hausmann.

Hausnr.

Frau Herr

*�Mit der Speicherung meiner Daten durch die Postbank zu 
diesem Zweck bin ich einverstanden. Diesen Service kann ich 
jederzeit für die Zukunft  widerrufen.

Konto- 
information

Finanzstatus

Meine Kontoauszüge

 �halten Sie bitte online für mich bereit
     und senden Sie mir bitte zusätzlich quartalsweise per Post zu

 �hole ich am Kontoauszugsdrucker ab 

Meinen Finanzstatus, den ich zusätzlich zum oben aufgeführten 
Kontoauszug erhalten möchte, senden Sie mir bitte per Post

     �1 x monatlich zum Monatsanfang 
     �1 x monatlich zur Monatsmitte 
     �2 x monatlich 
     �wöchentlich 
     �buchungstäglich
gegen Entgelt zu (nur eine Variante wählbar).

Gemein-
schaftskonto

Wir sind miteinander verheiratet.

 ja   nein
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Kreditkarte

Monatli-
ches Netto

einkommen/
Einkommens

nachweis

Vollmacht

EUR

Für mein Girokonto sollen weitere Personen bevollmächtigt 
werden. 

 �ja   �nein

Hinweis
Bitte geben Sie Ihr monatliches Nettoeinkommen an, damit wir Ihnen 
bei Bonität einen Dispositionskredit und ggf. eine VISA Card bereit­
stellen können.
Ich füge meinen aktuellen Einkommensnachweis bei.

1. Kundin/Kunde	 2. Kundin/Kunde

 �ja   �nein	  �ja   �nein

Das monatliche Nettoeinkommen, das auf die- 
sem Postbank Girokonto eingehen wird, beträgt:

 Ich eröffne ein Tagesgeldkonto bei der PostbankTagesgeld
konto

Überweisungen zu Lasten des Tagesgeldkontos können nur über 
Postbank Online-Banking und/oder Postbank Telefon-Banking 
veranlasst werden. Sie sind ausschließlich auf das mit diesem 
Auftrag eröffnete Postbank Privat-Girokonto als Referenzkonto 
zulässig.

1. Kundin/Kunde
Bitte stellen Sie für mich folgende Kreditkarte aus (Volljährigkeit 
und Bonität vorausgesetzt):

 Postbank VISA Card   Postbank VISA Card Prepaid

 Postbank VISA Card GOLD

Motiv-Nr.

Hinweis
Sofern die gewünschte Postbank Kreditkarte aus Bonitäts-
gründen nicht vergeben werden kann, stellen wir für Sie eine 
Postbank VISA Card Prepaid aus.

 Ich wünsche keine Postbank VISA Card Prepaid.

Bei einer Postbank VISA Card Prepaid sind Verfügungen mit der 
Karte nur möglich, wenn der Karteninhaber im Zeitpunkt der 
beabsichtigten Verfügung ausreichendes Guthaben auf dem 
Kreditkartenkonto unterhält.
Entgelte und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Prepaid-Kreditkartenvertrag anfallen, werden mit dem vorhan-
denen Prepaid-Guthaben verrechnet. Sollte das vorhandene 
Guthaben nicht ausreichen, wird die Restschuld dem Postbank 
Girokonto lastgebucht.

2. Kundin/Kunde
Bitte stellen Sie für mich folgende Kreditkarte aus (Volljährigkeit 
und Bonität vorausgesetzt):

 Postbank VISA Card   Postbank VISA Card Prepaid

 Postbank VISA Card GOLD

Motiv-Nr.

Hinweis
Sofern die gewünschte Postbank Kreditkarte aus Bonitäts-
gründen nicht vergeben werden kann, stellen wir für Sie eine 
Postbank VISA Card Prepaid aus.

 Ich wünsche keine Postbank VISA Card Prepaid.

Bei einer Postbank VISA Card Prepaid sind Verfügungen mit der 
Karte nur möglich, wenn der Karteninhaber im Zeitpunkt der 
beabsichtigten Verfügung ausreichendes Guthaben auf dem 
Kreditkartenkonto unterhält. 
Entgelte und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Prepaid-Kreditkartenvertrag anfallen, werden mit dem vorhan-
denen Prepaid-Guthaben verrechnet. Sollte das vorhandene 
Guthaben nicht ausreichen, wird die Restschuld dem Postbank 
Girokonto lastgebucht.

Ich möchte den Postbank Kontowechsel-Service nutzen.

 �Ein Formular zur Kündigung meiner bisherigen Bankverbin-
dung füge ich bei.

 �Senden Sie mir ein entsprechendes Formular zusammen mit 
meinen Kontounterlagen zu.

Kontowechsel-
Service

Kredit- 
karten‑

umsätze

Ich beauftrage die Postbank widerruflich, die Kreditkarten-
Umsätze bei Fälligkeit von diesem Postbank Girokonto einzuzie-
hen (nicht bei VISA Card Prepaid). 

Depot  �Ich eröffne ein Depot und ein Anlagekonto bei der Postbank.

 �Ich habe bereits ein Depot bei der Postbank.

mobileTAN

Bitte geben Sie die Mobilfunknummer eines in Deutschland 
ansässigen Mobilfunkanbieters an, die wir für Sie für das 
mobileTAN Verfahren aktivieren dürfen.

Mobilfunk-
nummer:

Vorwahl Rufnummer

Wenn Sie keine Mobilfunknummer angeben, benötigen Sie für 
die Autorisierung einer Transaktion ergänzend zur Postbank 
Card mit Chip ein Zusatzgerät. Dieses können Sie in Ihrer 
Postbankfiliale oder Online über einen unserer Partnershops 
erwerben.
Sollten Sie über einen chipTAN fähigen TAN-Generator aus einer 
früheren Kontoverbindung verfügen, können Sie diesen auch 
bei der Postbank verwenden. Sie benötigen dann kein Zusatzge­
rät für das Online-Banking.

Ich möchte das kostenlose mobileTAN Verfahren nutzen.

Kreditkarten 
Online-Service

Als Teilnehmer des Verfahrens „Postbank Online-Banking mit PIN 
und TAN“ wird Ihre monatliche Kreditkartenabrechnung über die 
Internet-Adresse www.postbank.de zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Es erfolgt kein monatlicher papierhafter Versand der Kre-
ditkartenabrechnung.

Notfall-
Passwort für 
Kreditkarten

Passwort für den Notfall-Telefonservice

Hinweis 
Der Service umfasst die sofortige Zusendung einer Ersatzkarte bzw. die 
Auszahlung ohne Karte. Bitte informieren Sie sich in ihrer Filiale oder 
telefonisch beim Kundenberatungscenter über die anfallenden Kosten, 
wenn Sie den Service in Anspruch nehmen.
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Übermittlung 
von Daten an 

die SCHUFA

Ich willige ein, dass die Deutsche Postbank AG (nachfolgend Post-
bank) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Daten über die Beantragung, die Durchführung und die Beendi-
gung dieser Kontoverbindung übermittelt. Für Kreditkartenaufträ-
ge willige ich ein, dass die Postbank Daten über die Beantragung, 
den Abschluss und ggf. den revolvierenden Kreditrahmen sowie 
die Beendigung dieses Kreditkartenvertrages übermittelt. Für 
Kreditaufträge willige ich ein, dass die Postbank Daten über die 
Beantragung, die Aufnahme (in jedem Fall Kreditnehmer und Kre-
ditbetrag bzw. Limite sowie bei Ratenkrediten zusätzlich Laufzeit 
und Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. 
vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieses Kredits über-
mittelt. 
Unabhängig davon wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über 
ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. 
Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 
1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht 
erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und 
– �die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrück-

lich anerkannt habe oder 
– �ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal 

schriftlich gemahnt worden bin, die Postbank mich rechtzeitig, 
jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehen-
de Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat 
und ich die Forderung nicht bestritten habe oder 

– �das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis auf-
grund von Zahlungsrückständen von der Postbank fristlos gekün-
digt werden kann und die Postbank mich über die bevorstehende 
Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über 
sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkar-
tenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermit-
teln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.  
Insoweit befreie ich die Postbank zugleich vom Bankgeheimnis. 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nut-
zung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes 
auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des 
Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre 
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, 
um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA 
sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung 
finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie 
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Ver-
mietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, 
Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt per-
sonenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes 
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die 
Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher 
kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach 
Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt 
die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von 
Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise 
Dienstleistungen im Internet anbieten. 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden 
gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über 
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.
meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lau-
tet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice,  
Postfach 5640, 30056 Hannover. 

Übermittlung 
von Daten an 

infoscore   

Ich willige - auch für den Fall der Inanspruchnahme weiterer Pro-
dukte (Girokonten, Kreditkarten, Kredite) der Postbank - ein, dass 
die Postbank zum Zwecke der Bonitätsprüfung der nachfolgend 
genannten Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburts-
datum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) im Rahmen der 
Beantragung der bonitären Leistung sowie ggf. der im Zusammen-
hang mit einem Girokonto möglichen Einrichtung eines Disposi-
tionskredites und/oder der Ausstellung einer Kreditkarte sowie 
deren Beendigung übermittelt, und befreie die Bank in diesem 
Umfang vom Bankgeheimnis. 
Die Adresse der Auskunftei lautet:
infoscore Consumer Data GmbH,  
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Mir ist bekannt, dass die über mich bei der Wirtschaftsauskunftei 
vorliegenden Informationen an die Postbank übermittelt werden. 
Die Wirtschaftsauskunftei wird mich nicht nochmals gesondert über 
die erfolgte Datenübermittlung an die Postbank benachrichtigen.
Selbstverständlich erhalte ich hiervon unabhängig auf Anforde-
rung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die mich betref-
fenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen 
Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergeben.
Im Fall der Beantragung eines Girokontos oder einer Kreditkarte 
beziehen wir von der infoscore Consumer Data GmbH auch Boni-
tätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Verwendung von Anschriftendaten. Die Wirtschaftsauskunf-
tei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, 
wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung 
im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden 
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.
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Erklärung 
zum Geld- 

wäsche-
gesetz

Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf 
fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Die 
Postbank eröffnet Privatkonten nur bei eigenem wirtschaftli-
chen Interesse des Kunden.

Aufklärung/ 
Beratung

Kontoführung 
Anlagekonto

Im Rahmen einer Anlageempfehlung wird die Postbank die
Geeignetheit des Produkts hinsichtlich der Anlageziele und
finanziellen Verhältnisse prüfen. Weiterhin wird sie die Ange-
messenheit hinsichtlich der Kenntnisse und Erfahrungen prü-
fen. Bei einem beratungsfreien Geschäft wird die Postbank
lediglich die Angemessenheit des Produkts hinsichtlich der
Kenntnisse und Erfahrungen prüfen.

Das Anlagekonto dient ausschließlich der Geldanlage in Wert
papieren. Überweisungen zu Lasten des Anlagekontos sind 
ausschließlich auf das angegebene Referenzkonto zulässig.

Referenz- 
konto zum 

Anlagekonto

Über das Guthaben auf dem Anlagekonto kann lediglich durch 
Überweisung zugunsten des Referenzkontos verfügt werden. 
Das Referenzkonto ist das mit diesem Auftrag eröffnete Post-
bank Privat-Girokonto.

Die Postbank-Gruppe bietet ihren Kunden eine umfassende Bera-
tung und Betreuung rund um die Themen Geld, Haus, Vorsorge. 
Um diese Beratung - auch über den Zweck des jeweils abge-
schlossenen Vertrages hinaus - in allen Fragen zu Finanzdienst-
leistungen der Postbank-Gruppe zu ermöglichen, bin ich damit 
einverstanden, dass die Postbank den unten aufgeführten Gesell-
schaften der Postbank-Gruppe die dafür erforderlichen Angaben 
zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. Soweit 
die genannten Gesellschaften für diese Zwecke Berater einsetzen, 
die ausschließlich für die Postbank-Gruppe tätig sind, können diese 
Angaben zum gleichen Zweck auch an diese zuständigen Berater 
zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden.
Übermittelt werden dürfen:
- �Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, 

Beruf �oder vergleichbare Daten)
- �Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten)
- �Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten)
- �Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder ver-

gleichbare Daten)
- �Kredite (Produktart, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare 

Daten)
- �Verwahrungsgeschäfte (Kurswert oder vergleichbare Daten)
Beschränkt auf diesen Zweck entbinde ich die Deutsche Postbank 
AG zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit verbunden ist jedoch 
keine generelle Befreiung vom Bankgeheimnis.
Gesellschaften im Sinne dieser Einwilligungserklärung
Deutsche Postbank AG, Postbank Finanzberatung AG, BHW Bau-
sparkasse AG, BHW Immobilien GmbH, BHW Direktservice GmbH
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann - 
ohne Einfluss auf den Vertrag - gestrichen bzw. jederzeit für die 
Zukunft widerrufen werden.
Wird der Kreis der oben aufgeführten Gesellschaften des  
Postbank-Konzerns um zusätzliche Gesellschaften erweitert, wird 
mir dies zunächst schriftlich bekannt gegeben. Meine Genehmi-
gung der Änderungen gilt erst dann als erteilt, wenn ich nicht 
schriftlich Widerspruch erhebe. Ich muss den Widerspruch inner-
halb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe an das im Absender 
genannte Unternehmen absenden. Das jederzeitige Widerspruchs-
recht für die Zukunft bleibt hiervon unberührt.
Bei Bekanntgabe der Erweiterung des Gesellschaftskreises wird 
mich die Postbank auf mein Widerspruchsrecht und die Folge der 
Nichtausübung erneut hinweisen.
Stand September 2009. Über Änderungen werden wir Sie rechtzei-
tig informieren.

Einwilligungs-
erklärung zur 

Übermittlung, 
Verarbeitung 
und Nutzung 

von Daten zur 
Beratung und 
Betreuung in 
der Postbank 

Gruppe   

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

 Datum

 �1. Kundin/Kunde: UnterschriftUnterschrift

 �2. Kundin/Kunde: Unterschrift

Hinweis
Unterschreiben Sie bitte in der Form, 
wie Sie Überweisungen, Schecks usw. 
unterschreiben.

• �Das Gemeinschafts-Girokonto wird als Oder-Konto geführt, 
bei dem jede Kontoinhaberin/jeder Kontoinhaber allein ver-
fügungsberechtigt ist. Für das Oder-Konto gelten die auf der 
Rückseite abgedruckten Bedingungen.

• �Sie erhalten für dieses Postbank Girokonto eine Postbank Card 
und nehmen am Postbank Telefonbanking mit persönlicher 
Geheimzahl und am Online-Banking mit PIN und TAN teil.  
Giro extra plus-Kunden erhalten die goldene Postbank Card.

• �Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgeseite, 
insbesondere zur Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen und zum Datenschutz 

Hinweis

Ich bin damit einverstanden, dass Telefonate zwischen der Post-
bank und mir, die zur Erteilung von Aufträgen im Telefon-Ban-
king und im Rahmen des Wertpapiergeschäftes geführt werden, 
zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und gespeichert 
werden.

Erklärung zur 
Aufzeichnung 
der Telekom-

munikation

Gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Sie verpflichtet, 
etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende 
Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtanga-
ben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG).

Geldwäsche
gesetz

Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie die 
Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund ver-
traglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, 
Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr.



Art und Nummer des Ausweises

Ausstellende Behörde

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

gebietsansässig gebietsfremd
Gebietszugehörigkeit:

Der Auftrag ist eigenhändig unterschrieben von 1. Kundin/Kunde

Filialvermerke 
Legitimation

Vorname, Name - wie im Ausweispapier angegeben

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

gebietsansässig gebietsfremd
Gebietszugehörigkeit:

Der Auftrag ist eigenhändig unterschrieben von 2. Kundin/KundeLegitimation

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit*:

unbefristeter Aufenthaltsnachweis
 Kopie des Aufenthaltsnachweises ist beigefügt.
befristeter Aufenthaltsnachweis
 �Kopien der Meldebescheinigung und des Aufenthaltsnach-
weises sind beigefügt.

* �Bei Bürgern der EU, Schweiz, Islands, Liechtensteins und Nor-
wegens sind Meldebescheinigung und Aufenthaltsnachweis 
nicht erforderlich.

Bei ausländischer Staatsangehörigkeit*:

unbefristeter Aufenthaltsnachweis
�  Kopie des Aufenthaltsnachweises ist beigefügt.

befristeter Aufenthaltsnachweis
 �Kopien der Meldebescheinigung und des Aufenthaltsnach-
weises sind beigefügt.

* �Bei Bürgern der EU, Schweiz, Islands, Liechtensteins und Nor-
wegens sind Meldebescheinigung und Aufenthaltsnachweis 
nicht erforderlich.

Vertriebsschlüssel

Tagesstempel Unterschrift

 Hinweis: 
 Der Vermerk „persönlich bekannt“
 ist nicht zulässig.

Art und Nummer des Ausweises

Ausstellende Behörde

Ausstellungsort

Ausstellungsdatum

Vorname, Name - wie im Ausweispapier angegeben

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

 Hinweis: 
 Der Vermerk „persönlich bekannt“
 ist nicht zulässig.
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Die Deutsche Postbank AG erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre 
Daten für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisses und der weiteren Pflege der Kundenbeziehung sowie 
zum Zwecke der Werbung und der Markt- oder Meinungsfor-
schung. Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie 
die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, 
Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr. Die 
Daten werden innerhalb der Postbank im Rahmen der Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses von verschiedenen Fachbereichen ver-
arbeitet und genutzt. Zum Zwecke der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsver-
hältnisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert 
für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten erhoben oder verwen-
det werden (Score-Verfahren). Soweit es zur Vertragserfüllung 
erforderlich ist, werden personenbezogene Daten z.B. im Rah-
men der Abwicklung von Zahlungsverkehrsaufträgen an einge-
schaltete Institutionen (insbesondere Geld- und Kreditinstitute) 
bzw. zur Abwicklung von Postbankdienstleistungen sowie 
zur Beratung und Betreuung in allen Finanzdienstleistungs
angelegenheiten an die Filialen der Deutschen Post AG und die 
Postbank Filialvertrieb AG weitergegeben. Die Datenverarbei-
tung erfolgt durch die Postbank Systems AG.

Widerspruchsrecht
Sofern Sie keine Ansprache für Zwecke der Werbung sowie der 
Markt- und Meinungsforschung wünschen, können Sie gegen-
über der Postbank einer Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
für diese Zwecke jederzeit für die Zukunft widersprechen.

Die für die Legitimationsprüfung erforderliche Aufzeichnung 
von Ausweisdaten bzw. die Anfertigung einer Kopie des Aus-
weises erfolgt aufgrund des § 4 GwG i.V.m. § 8 GwG und wird 
ausschließlich im Rahmen der Anforderungen des Geldwäschege-
setzes genutzt.

Hinweis zum 
Datenschutz

Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Für die Geschäftsverbindung gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und das Preis- und Leistungsverzeich-
nis der Deutschen Postbank AG. Daneben gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen besondere Bedingungen. Sie enthal-
ten Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Hierzu gehören insbesondere die 
besonderen Bedingungen für die Bereitstellung von Konto-
auszugsinformationen, für den Überweisungsverkehr, für 
terminierte Überweisungen, für geduldete Überziehungen, 
für Aufträge zu Scheckzahlungen und zu Barauszahlungen 
an Empfänger im Ausland, für Daueraufträge zu Überwei-
sungen und zu sonstigen Zahlungen, für Zahlungsanwei-
sungen (Inland), für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren, für Zahlungen mittels Lastschrift 
im Abbuchungsauftragsverfahren, für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren, für die Postbank 
Card, für die MasterCard und VISA Card, für das Online-
Banking, für das Telefon-Banking, für den Scheckverkehr, 
für Tagesgeldkonten, für Fremdwährungskonten, die Bedin-
gungen für den Sparverkehr, die besonderen Bedingungen 
für das Postbank Sparbuch 3000 plus, die Postbank SparCard 
3000 plus, den Postbank Sparplan, Postbank Kapital plus, das 
Postbank Gewinn-Sparen und Postbank Aktiv-Sparen. 
Sie können den Wortlaut dieser Bedingungen in den Postbank 
Finanzcentern und in den Filialen der Deutschen Post AG, die 
Postbank Dienstleistungen anbieten, einsehen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Bedingungen gerne zu.

	Bedingungen für das Gemeinschafts-Girokonto (Oder-
Konto), für das Gemeinschafts-Tagesgeldkonto und für das 
Gemeinschaftsdepot/-anlagekonto

Jeder Inhaber des Kontos/Depots ist selbstständig berech-
tigt, über das Guthaben und zu Lasten des Kontos/Depots 
allein und unbeschränkt zu verfügen, über die auf dem 
Gemeinschafts-Girokonto etwa gemeinsam eingeräumten 
Kredite jeder Art zu verfügen, ggf. von der Möglichkeit vorü-
bergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen 
Gebrauch zu machen, Verfügungsberechtigungen zu erteilen, 
Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie sonstige Anzei-
gen und Mitteilungen entgegenzunehmen, zu prüfen und 
anzuerkennen. Für etwaige Verbindlichkeiten haften die Kon-
toinhaber als Gesamtschuldner, das heißt die Postbank kann 
von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche fordern. 

Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse 
des anderen Kontoinhabers unverändert bestehen. 
Der überlebende Kontoinhaber ist darüber hinaus berechtigt, 
das Konto/Depot auch ohne Mitwirkung der Erben aufzulösen.

AGB
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Bitte  
füllen Sie  
den Auftrag 
in Druck­
buchstaben 
aus.

Bitte immer 
angeben

Sämtliche Vornamen akademischer Grad

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon
tagsüber:

Vorwahl Rufnummer

Meine  
persönlichen  

Angaben

Geburtsort

2. Kundin/Kunde

4
  

  
0

2
1

7
7

7
  

  
  

  
  

0
0

2
9

3
2

Postbank Giro plus Postbank Giro extra plus

Postbank Giro start direkt

Eröffnen Sie für mich ein Privat-Girokonto

nein

Meine Adresse hat sich innerhalb der letzten drei Jahre geändert.

ja, meine vorherige Anschrift lautete:

Straße

Postleitzahl Ort

Beruf Branche

Ich bin wie folgt tätig:

Ich bin verheiratet. ledig.

geschieden.

verwitwet.

getrennt lebend.
Beratung und 

Information 
per Telefon*

Wenn ich möchte, dass die Postbank mich über aktuelle Angebote 
der Postbank und des Postbankkonzerns informiert, dann gebe ich 
hier an, unter welcher Rufnummer und an welchen Tagen/ zu wel-
chen Zeiten ich von der Postbank angerufen werden möchte.

E-Mail-Adresse

E-Mail-
Service*

Ich möchte per E-Mail über aktuelle Angebote der Postbank und 
des Postbankkonzerns informiert werden und gebe meine  
E-Mail-Adresse hier an.

Telefon: Vorwahl Rufnummer

Sie erreichen mich (Tag, Uhrzeit):

Name

Straße Hausnr.

Postleitzahl Ort

Ich bin Selbstständige/r. Angestellte/r.

Angestellte/r im öffentl. Dienst.Beamtin/Beamter. 

im Ruhestand. arbeitslos.

Arbeiter/in.

Sonstiges.

Schüler/in, Student/in, 
Auszubildende/r.

Hausfrau/Hausmann.

10

Interner Postbank Code

Hausnr.

Frau Herr

*�Mit der Speicherung meiner Daten durch die Postbank zu 
diesem Zweck bin ich einverstanden. Diesen Service kann ich 
jederzeit für die Zukunft  widerrufen.

0 921 102 400 0411

Bitte immer 
angeben

Sämtliche Vornamen akademischer Grad

ggf. Geburtsname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Telefon
tagsüber:

Vorwahl Rufnummer

Meine  
persönlichen  

Angaben

Geburtsort

1. Kundin/Kunde

nein

Meine Adresse hat sich innerhalb der letzten drei Jahre geändert.

ja, meine vorherige Anschrift lautete:

Straße

Postleitzahl Ort

Beruf Branche

Ich bin wie folgt tätig:

Ich bin verheiratet. ledig.

geschieden.

verwitwet.

getrennt lebend.

Beratung und 
Information 

per Telefon*

Wenn ich möchte, dass die Postbank mich über aktuelle Angebote 
der Postbank und des Postbankkonzerns informiert, dann gebe ich 
hier an, unter welcher Rufnummer und an welchen Tagen/ zu wel-
chen Zeiten ich von der Postbank angerufen werden möchte.

E-Mail-Adresse

E-Mail-
Service*

Ich möchte per E-Mail über aktuelle Angebote der Postbank und 
des Postbankkonzerns informiert werden und gebe meine  
E-Mail-Adresse hier an.

Telefon: Vorwahl Rufnummer

Sie erreichen mich (Tag, Uhrzeit):

Name

Straße Hausnr.

Postleitzahl Ort

Ich bin Selbstständige/r. Angestellte/r.

Angestellte/r im öffentl. Dienst.Beamtin/Beamter. 

im Ruhestand. arbeitslos.

Arbeiter/in.

Sonstiges.

Schüler/in, Student/in, 
Auszubildende/r.

Hausfrau/Hausmann.

Hausnr.

Frau Herr

*�Mit der Speicherung meiner Daten durch die Postbank zu 
diesem Zweck bin ich einverstanden. Diesen Service kann ich 
jederzeit für die Zukunft  widerrufen.

Konto- 
information

Finanzstatus

Meine Kontoauszüge

 �halten Sie bitte online für mich bereit
     und senden Sie mir bitte zusätzlich quartalsweise per Post zu

 �hole ich am Kontoauszugsdrucker ab 

Meinen Finanzstatus, den ich zusätzlich zum oben aufgeführten 
Kontoauszug erhalten möchte, senden Sie mir bitte per Post

     �1 x monatlich zum Monatsanfang 
     �1 x monatlich zur Monatsmitte 
     �2 x monatlich 
     �wöchentlich 
     �buchungstäglich
gegen Entgelt zu (nur eine Variante wählbar).

Gemein-
schaftskonto

Wir sind miteinander verheiratet.

 ja   nein
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Kreditkarte

Monatli-
ches Netto

einkommen/
Einkommens

nachweis

Vollmacht

EUR

Für mein Girokonto sollen weitere Personen bevollmächtigt 
werden. 

 �ja   �nein

Hinweis
Bitte geben Sie Ihr monatliches Nettoeinkommen an, damit wir Ihnen 
bei Bonität einen Dispositionskredit und ggf. eine VISA Card bereit­
stellen können.
Ich füge meinen aktuellen Einkommensnachweis bei.

1. Kundin/Kunde	 2. Kundin/Kunde

 �ja   �nein	  �ja   �nein

Das monatliche Nettoeinkommen, das auf die- 
sem Postbank Girokonto eingehen wird, beträgt:

 Ich eröffne ein Tagesgeldkonto bei der PostbankTagesgeld
konto

Überweisungen zu Lasten des Tagesgeldkontos können nur über 
Postbank Online-Banking und/oder Postbank Telefon-Banking 
veranlasst werden. Sie sind ausschließlich auf das mit diesem 
Auftrag eröffnete Postbank Privat-Girokonto als Referenzkonto 
zulässig.

1. Kundin/Kunde
Bitte stellen Sie für mich folgende Kreditkarte aus (Volljährigkeit 
und Bonität vorausgesetzt):

 Postbank VISA Card   Postbank VISA Card Prepaid

 Postbank VISA Card GOLD

Motiv-Nr.

Hinweis
Sofern die gewünschte Postbank Kreditkarte aus Bonitäts-
gründen nicht vergeben werden kann, stellen wir für Sie eine 
Postbank VISA Card Prepaid aus.

 Ich wünsche keine Postbank VISA Card Prepaid.

Bei einer Postbank VISA Card Prepaid sind Verfügungen mit der 
Karte nur möglich, wenn der Karteninhaber im Zeitpunkt der 
beabsichtigten Verfügung ausreichendes Guthaben auf dem 
Kreditkartenkonto unterhält.
Entgelte und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Prepaid-Kreditkartenvertrag anfallen, werden mit dem vorhan-
denen Prepaid-Guthaben verrechnet. Sollte das vorhandene 
Guthaben nicht ausreichen, wird die Restschuld dem Postbank 
Girokonto lastgebucht.

2. Kundin/Kunde
Bitte stellen Sie für mich folgende Kreditkarte aus (Volljährigkeit 
und Bonität vorausgesetzt):

 Postbank VISA Card   Postbank VISA Card Prepaid

 Postbank VISA Card GOLD

Motiv-Nr.

Hinweis
Sofern die gewünschte Postbank Kreditkarte aus Bonitäts-
gründen nicht vergeben werden kann, stellen wir für Sie eine 
Postbank VISA Card Prepaid aus.

 Ich wünsche keine Postbank VISA Card Prepaid.

Bei einer Postbank VISA Card Prepaid sind Verfügungen mit der 
Karte nur möglich, wenn der Karteninhaber im Zeitpunkt der 
beabsichtigten Verfügung ausreichendes Guthaben auf dem 
Kreditkartenkonto unterhält. 
Entgelte und Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem 
Prepaid-Kreditkartenvertrag anfallen, werden mit dem vorhan-
denen Prepaid-Guthaben verrechnet. Sollte das vorhandene 
Guthaben nicht ausreichen, wird die Restschuld dem Postbank 
Girokonto lastgebucht.

Ich möchte den Postbank Kontowechsel-Service nutzen.

 �Ein Formular zur Kündigung meiner bisherigen Bankverbin-
dung füge ich bei.

 �Senden Sie mir ein entsprechendes Formular zusammen mit 
meinen Kontounterlagen zu.

Kontowechsel-
Service

Kredit- 
karten‑

umsätze

Ich beauftrage die Postbank widerruflich, die Kreditkarten-
Umsätze bei Fälligkeit von diesem Postbank Girokonto einzuzie-
hen (nicht bei VISA Card Prepaid). 

Depot  �Ich eröffne ein Depot und ein Anlagekonto bei der Postbank.

 �Ich habe bereits ein Depot bei der Postbank.

mobileTAN

Bitte geben Sie die Mobilfunknummer eines in Deutschland 
ansässigen Mobilfunkanbieters an, die wir für Sie für das 
mobileTAN Verfahren aktivieren dürfen.

Mobilfunk-
nummer:

Vorwahl Rufnummer

Wenn Sie keine Mobilfunknummer angeben, benötigen Sie für 
die Autorisierung einer Transaktion ergänzend zur Postbank 
Card mit Chip ein Zusatzgerät. Dieses können Sie in Ihrer 
Postbankfiliale oder Online über einen unserer Partnershops 
erwerben.
Sollten Sie über einen chipTAN fähigen TAN-Generator aus einer 
früheren Kontoverbindung verfügen, können Sie diesen auch 
bei der Postbank verwenden. Sie benötigen dann kein Zusatzge­
rät für das Online-Banking.

Ich möchte das kostenlose mobileTAN Verfahren nutzen.

Kreditkarten 
Online-Service

Als Teilnehmer des Verfahrens „Postbank Online-Banking mit PIN 
und TAN“ wird Ihre monatliche Kreditkartenabrechnung über die 
Internet-Adresse www.postbank.de zur Einsichtnahme bereitge-
halten. Es erfolgt kein monatlicher papierhafter Versand der Kre-
ditkartenabrechnung.

Notfall-
Passwort für 
Kreditkarten

Passwort für den Notfall-Telefonservice

Hinweis 
Der Service umfasst die sofortige Zusendung einer Ersatzkarte bzw. die 
Auszahlung ohne Karte. Bitte informieren Sie sich in ihrer Filiale oder 
telefonisch beim Kundenberatungscenter über die anfallenden Kosten, 
wenn Sie den Service in Anspruch nehmen.
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Übermittlung 
von Daten an 

die SCHUFA

Ich willige ein, dass die Deutsche Postbank AG (nachfolgend Post-
bank) der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
Daten über die Beantragung, die Durchführung und die Beendi-
gung dieser Kontoverbindung übermittelt. Für Kreditkartenaufträ-
ge willige ich ein, dass die Postbank Daten über die Beantragung, 
den Abschluss und ggf. den revolvierenden Kreditrahmen sowie 
die Beendigung dieses Kreditkartenvertrages übermittelt. Für 
Kreditaufträge willige ich ein, dass die Postbank Daten über die 
Beantragung, die Aufnahme (in jedem Fall Kreditnehmer und Kre-
ditbetrag bzw. Limite sowie bei Ratenkrediten zusätzlich Laufzeit 
und Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. 
vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieses Kredits über-
mittelt. 
Unabhängig davon wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über 
ihre gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. 
Dies ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 
1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht 
erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter Interes-
sen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und 
– �die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrück-

lich anerkannt habe oder 
– �ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forderung mindestens zweimal 

schriftlich gemahnt worden bin, die Postbank mich rechtzeitig, 
jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehen-
de Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat 
und ich die Forderung nicht bestritten habe oder 

– �das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis auf-
grund von Zahlungsrückständen von der Postbank fristlos gekün-
digt werden kann und die Postbank mich über die bevorstehende 
Übermittlung unterrichtet hat.

Darüber hinaus wird die Postbank der SCHUFA auch Daten über 
sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder Kreditkar-
tenmissbrauch oder sonstiges betrügerisches Verhalten) übermit-
teln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(§ 28 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter 
Interessen der Postbank oder Dritter erforderlich ist und kein Grund 
zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt.  
Insoweit befreie ich die Postbank zugleich vom Bankgeheimnis. 
Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nut-
zung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes 
auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestandes zur Beurteilung des 
Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre 
Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, 
um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit 
von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA 
sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder Lieferung 
finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie 
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Ver-
mietungs-, Handels-, Telekommunikations-, Energieversorgungs-, 
Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt per-
sonenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes 
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die 
Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher 
kann der Umfang der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nach 
Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt 
die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von 
Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, die beispielsweise 
Dienstleistungen im Internet anbieten. 
Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden 
gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen über 
das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.
meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lau-
tet: SCHUFA Holding AG, Verbraucherservice,  
Postfach 5640, 30056 Hannover. 

Übermittlung 
von Daten an 

infoscore   

Ich willige - auch für den Fall der Inanspruchnahme weiterer Pro-
dukte (Girokonten, Kreditkarten, Kredite) der Postbank - ein, dass 
die Postbank zum Zwecke der Bonitätsprüfung der nachfolgend 
genannten Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburts-
datum, ggf. Voranschrift sowie Anfragegrund) im Rahmen der 
Beantragung der bonitären Leistung sowie ggf. der im Zusammen-
hang mit einem Girokonto möglichen Einrichtung eines Disposi-
tionskredites und/oder der Ausstellung einer Kreditkarte sowie 
deren Beendigung übermittelt, und befreie die Bank in diesem 
Umfang vom Bankgeheimnis. 
Die Adresse der Auskunftei lautet:
infoscore Consumer Data GmbH,  
Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden
Mir ist bekannt, dass die über mich bei der Wirtschaftsauskunftei 
vorliegenden Informationen an die Postbank übermittelt werden. 
Die Wirtschaftsauskunftei wird mich nicht nochmals gesondert über 
die erfolgte Datenübermittlung an die Postbank benachrichtigen.
Selbstverständlich erhalte ich hiervon unabhängig auf Anforde-
rung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die mich betref-
fenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen 
Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergeben.
Im Fall der Beantragung eines Girokontos oder einer Kreditkarte 
beziehen wir von der infoscore Consumer Data GmbH auch Boni-
tätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Verwendung von Anschriftendaten. Die Wirtschaftsauskunf-
tei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, 
wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung 
im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden 
ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.
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Erklärung 
zum Geld- 

wäsche-
gesetz

Ich handele im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf 
fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder). Die 
Postbank eröffnet Privatkonten nur bei eigenem wirtschaftli-
chen Interesse des Kunden.

Aufklärung/ 
Beratung

Kontoführung 
Anlagekonto

Im Rahmen einer Anlageempfehlung wird die Postbank die
Geeignetheit des Produkts hinsichtlich der Anlageziele und
finanziellen Verhältnisse prüfen. Weiterhin wird sie die Ange-
messenheit hinsichtlich der Kenntnisse und Erfahrungen prü-
fen. Bei einem beratungsfreien Geschäft wird die Postbank
lediglich die Angemessenheit des Produkts hinsichtlich der
Kenntnisse und Erfahrungen prüfen.

Das Anlagekonto dient ausschließlich der Geldanlage in Wert
papieren. Überweisungen zu Lasten des Anlagekontos sind 
ausschließlich auf das angegebene Referenzkonto zulässig.

Referenz- 
konto zum 

Anlagekonto

Über das Guthaben auf dem Anlagekonto kann lediglich durch 
Überweisung zugunsten des Referenzkontos verfügt werden. 
Das Referenzkonto ist das mit diesem Auftrag eröffnete Post-
bank Privat-Girokonto.

Die Postbank-Gruppe bietet ihren Kunden eine umfassende Bera-
tung und Betreuung rund um die Themen Geld, Haus, Vorsorge. 
Um diese Beratung - auch über den Zweck des jeweils abge-
schlossenen Vertrages hinaus - in allen Fragen zu Finanzdienst-
leistungen der Postbank-Gruppe zu ermöglichen, bin ich damit 
einverstanden, dass die Postbank den unten aufgeführten Gesell-
schaften der Postbank-Gruppe die dafür erforderlichen Angaben 
zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt. Soweit 
die genannten Gesellschaften für diese Zwecke Berater einsetzen, 
die ausschließlich für die Postbank-Gruppe tätig sind, können diese 
Angaben zum gleichen Zweck auch an diese zuständigen Berater 
zur dortigen Datenverarbeitung und Nutzung übermittelt werden.
Übermittelt werden dürfen:
- �Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, 

Beruf �oder vergleichbare Daten)
- �Kontokorrent (Saldo/Limit oder vergleichbare Daten)
- �Karten (Produkt/Anzahl oder vergleichbare Daten)
- �Einlagen (Produktart, Guthaben, Verzinsung, Laufzeit oder ver-

gleichbare Daten)
- �Kredite (Produktart, Verzinsung, Laufzeit oder vergleichbare 

Daten)
- �Verwahrungsgeschäfte (Kurswert oder vergleichbare Daten)
Beschränkt auf diesen Zweck entbinde ich die Deutsche Postbank 
AG zugleich vom Bankgeheimnis. Hiermit verbunden ist jedoch 
keine generelle Befreiung vom Bankgeheimnis.
Gesellschaften im Sinne dieser Einwilligungserklärung
Deutsche Postbank AG, Postbank Finanzberatung AG, BHW Bau-
sparkasse AG, BHW Immobilien GmbH, BHW Direktservice GmbH
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann - 
ohne Einfluss auf den Vertrag - gestrichen bzw. jederzeit für die 
Zukunft widerrufen werden.
Wird der Kreis der oben aufgeführten Gesellschaften des  
Postbank-Konzerns um zusätzliche Gesellschaften erweitert, wird 
mir dies zunächst schriftlich bekannt gegeben. Meine Genehmi-
gung der Änderungen gilt erst dann als erteilt, wenn ich nicht 
schriftlich Widerspruch erhebe. Ich muss den Widerspruch inner-
halb von zwei Monaten nach der Bekanntgabe an das im Absender 
genannte Unternehmen absenden. Das jederzeitige Widerspruchs-
recht für die Zukunft bleibt hiervon unberührt.
Bei Bekanntgabe der Erweiterung des Gesellschaftskreises wird 
mich die Postbank auf mein Widerspruchsrecht und die Folge der 
Nichtausübung erneut hinweisen.
Stand September 2009. Über Änderungen werden wir Sie rechtzei-
tig informieren.

Einwilligungs-
erklärung zur 

Übermittlung, 
Verarbeitung 
und Nutzung 

von Daten zur 
Beratung und 
Betreuung in 
der Postbank 

Gruppe   

Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

 Datum

 �1. Kundin/Kunde: UnterschriftUnterschrift

 �2. Kundin/Kunde: Unterschrift

Hinweis
Unterschreiben Sie bitte in der Form, 
wie Sie Überweisungen, Schecks usw. 
unterschreiben.

• �Das Gemeinschafts-Girokonto wird als Oder-Konto geführt, 
bei dem jede Kontoinhaberin/jeder Kontoinhaber allein ver-
fügungsberechtigt ist. Für das Oder-Konto gelten die auf der 
Rückseite abgedruckten Bedingungen.

• �Sie erhalten für dieses Postbank Girokonto eine Postbank Card 
und nehmen am Postbank Telefonbanking mit persönlicher 
Geheimzahl und am Online-Banking mit PIN und TAN teil.  
Giro extra plus-Kunden erhalten die goldene Postbank Card.

• �Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite/Folgeseite, 
insbesondere zur Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen und zum Datenschutz 

Hinweis

Ich bin damit einverstanden, dass Telefonate zwischen der Post-
bank und mir, die zur Erteilung von Aufträgen im Telefon-Ban-
king und im Rahmen des Wertpapiergeschäftes geführt werden, 
zu Beweiszwecken automatisch aufgezeichnet und gespeichert 
werden.

Erklärung zur 
Aufzeichnung 
der Telekom-

munikation

Gemäß dem Geldwäschegesetz (GwG) sind Sie verpflichtet, 
etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende 
Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtanga-
ben dieser unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 GwG).

Geldwäsche
gesetz

Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie die 
Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund ver-
traglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, 
Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr.
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Die Deutsche Postbank AG erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre 
Daten für die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisses und der weiteren Pflege der Kundenbeziehung sowie 
zum Zwecke der Werbung und der Markt- oder Meinungsfor-
schung. Die Filialen und Agenturen der Deutschen Post AG sowie 
die Filialen der Postbank Filialvertrieb AG nehmen aufgrund 
vertraglicher Vereinbarungen Aufgaben (Beratung, Betreuung, 
Werbung, Vertrieb) für die Deutsche Postbank AG wahr. Die 
Daten werden innerhalb der Postbank im Rahmen der Erfüllung 
des Vertragsverhältnisses von verschiedenen Fachbereichen ver-
arbeitet und genutzt. Zum Zwecke der Entscheidung über die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsver-
hältnisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert 
für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten erhoben oder verwen-
det werden (Score-Verfahren). Soweit es zur Vertragserfüllung 
erforderlich ist, werden personenbezogene Daten z.B. im Rah-
men der Abwicklung von Zahlungsverkehrsaufträgen an einge-
schaltete Institutionen (insbesondere Geld- und Kreditinstitute) 
bzw. zur Abwicklung von Postbankdienstleistungen sowie 
zur Beratung und Betreuung in allen Finanzdienstleistungs
angelegenheiten an die Filialen der Deutschen Post AG und die 
Postbank Filialvertrieb AG weitergegeben. Die Datenverarbei-
tung erfolgt durch die Postbank Systems AG.

Widerspruchsrecht
Sofern Sie keine Ansprache für Zwecke der Werbung sowie der 
Markt- und Meinungsforschung wünschen, können Sie gegen-
über der Postbank einer Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten 
für diese Zwecke jederzeit für die Zukunft widersprechen.

Die für die Legitimationsprüfung erforderliche Aufzeichnung 
von Ausweisdaten bzw. die Anfertigung einer Kopie des Aus-
weises erfolgt aufgrund des § 4 GwG i.V.m. § 8 GwG und wird 
ausschließlich im Rahmen der Anforderungen des Geldwäschege-
setzes genutzt.

Hinweis zum 
Datenschutz

Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Für die Geschäftsverbindung gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und das Preis- und Leistungsverzeich-
nis der Deutschen Postbank AG. Daneben gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen besondere Bedingungen. Sie enthal-
ten Abweichungen oder Ergänzungen zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Hierzu gehören insbesondere die 
besonderen Bedingungen für die Bereitstellung von Konto-
auszugsinformationen, für den Überweisungsverkehr, für 
terminierte Überweisungen, für geduldete Überziehungen, 
für Aufträge zu Scheckzahlungen und zu Barauszahlungen 
an Empfänger im Ausland, für Daueraufträge zu Überwei-
sungen und zu sonstigen Zahlungen, für Zahlungsanwei-
sungen (Inland), für Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugs-
ermächtigungsverfahren, für Zahlungen mittels Lastschrift 
im Abbuchungsauftragsverfahren, für Zahlungen mittels 
Lastschrift im SEPA-Basislastschriftverfahren, für die Postbank 
Card, für die MasterCard und VISA Card, für das Online-
Banking, für das Telefon-Banking, für den Scheckverkehr, 
für Tagesgeldkonten, für Fremdwährungskonten, die Bedin-
gungen für den Sparverkehr, die besonderen Bedingungen 
für das Postbank Sparbuch 3000 plus, die Postbank SparCard 
3000 plus, den Postbank Sparplan, Postbank Kapital plus, das 
Postbank Gewinn-Sparen und Postbank Aktiv-Sparen. 
Sie können den Wortlaut dieser Bedingungen in den Postbank 
Finanzcentern und in den Filialen der Deutschen Post AG, die 
Postbank Dienstleistungen anbieten, einsehen.
Auf Wunsch senden wir Ihnen die Bedingungen gerne zu.

	Bedingungen für das Gemeinschafts-Girokonto (Oder-
Konto), für das Gemeinschafts-Tagesgeldkonto und für das 
Gemeinschaftsdepot/-anlagekonto

Jeder Inhaber des Kontos/Depots ist selbstständig berech-
tigt, über das Guthaben und zu Lasten des Kontos/Depots 
allein und unbeschränkt zu verfügen, über die auf dem 
Gemeinschafts-Girokonto etwa gemeinsam eingeräumten 
Kredite jeder Art zu verfügen, ggf. von der Möglichkeit vorü-
bergehender Kontoüberziehungen im banküblichen Rahmen 
Gebrauch zu machen, Verfügungsberechtigungen zu erteilen, 
Kontoauszüge, Rechnungsabschlüsse sowie sonstige Anzei-
gen und Mitteilungen entgegenzunehmen, zu prüfen und 
anzuerkennen. Für etwaige Verbindlichkeiten haften die Kon-
toinhaber als Gesamtschuldner, das heißt die Postbank kann 
von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung sämtlicher 
Ansprüche fordern. 

Nach dem Tode eines Kontoinhabers bleiben die Befugnisse 
des anderen Kontoinhabers unverändert bestehen. 
Der überlebende Kontoinhaber ist darüber hinaus berechtigt, 
das Konto/Depot auch ohne Mitwirkung der Erben aufzulösen.

AGB

Haben Sie noch Fragen?
Dann sprechen Sie am besten persönlich mit uns 
oder rufen Sie uns an:
Der Postbank Direkt-Service steht Ihnen 7 x 24 Stunden unter 
der Telefonnummer 0180 3040700 (9 Cent/Minute aus dem dt. 
Festnetz; Mobilfunktarif max. 42 Cent/Minute) zur Verfügung.



Information und Merkblatt
zum Postbank Girokonto sowie zur MasterCard und VISA Card  
(Stand 01.01.2011)

A Allgemeine Informationen zur Bank 
1 Anschrift der Bank
Deutsche Postbank AG
Friedrich-Ebert-Allee 114-126
53113 Bonn
Zuständige Zweigniederlassung für das Girokonto
Die für Sie zuständige Zweigniederlassung für das Girokonto wird Ihnen 
im Begrüßungsschreiben, dem Sie auch Ihre Kundenkennung (Kontonum-
mer und die zugehörige Bankleitzahl) entnehmen können, mitgeteilt. 
Zuständige Zweigniederlassung für die Postbank Card, MasterCard und 
VISA Card
Postbank Card Service, Überseering 26, 22297 Hamburg
2 Zuständige Aufsichtsbehörde
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 
108, 53117 Bonn, und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt am Main  
(Internet: ww.bafin.de)
3 Eintragung (der Hauptniederlassung) im Handelsregister
Amtsgericht Bonn HRG 6793
4 Kommunikation mit der Bank 
Maßgebliche Sprache für das Vertragsverhältnis und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist deutsch.
5 Rechtsordnung/Gerichtsstand
Auf den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung findet 
vorbehaltlich der in Art. 29 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch geregelten Ausnahmen deutsches Recht Anwendung. Es gibt 
keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.
6 Außergerichtliche Streitschlichtung 
Für die Beilegung von Streitigkeiten besteht die Möglichkeit, sich an den 
Ombudsmann der privaten Banken zu wenden. Beschwerden sind schrift-
lich unter kurzer Schilderung des Sachverhalts und unter Beifügung der 
zum Verständnis und zur Prüfung erforderlichen Unterlagen an die Kun-
denbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken, Postfach 
040307, 10062 Berlin zu richten.

B Information zum Girokonto
Das Girokonto wird auf der Grundlage eines Zahlungsdiensterahmenver-
trages mit der Bank geführt.
1 Wesentliche Leistungsmerkmale des Zahlungsdiensterahmenvertrages 
1.1 Die Postbank richtet für Sie ein Konto in laufender Rechnung (Konto-
korrentkonto nachfolgend auch „Girokonto“) ein, schreibt eingehende 
Zahlungen auf dem Girokonto gut und wickelt von Ihnen veranlasste Zah-
lungsaufträge (z. B. Überweisungen) zu Lasten des Girokontos ab, soweit 
das Girokonto ausreichend Deckung oder Kredit aufweist. Im Einzelnen 
werden insbesondere folgende Dienstleistungen auf der Grundlage des 
Zahlungsdiensterahmenvertrages erbracht:
- Kontoführung
- Ausführung folgender Zahlungsvorgänge:
	 • Ein- und Auszahlungen
	 • Überweisungen
	 • Zahlungsanweisungen (Inland)
	 • Aufträge zu Scheckzahlungen und zu Barauszahlungen im Ausland 
	 • Zahlung mittels Lastschriften
	 • Zahlungen mittels Postbank Card. 
1.2 Die Bank stellt Ihnen als Zahlungsauthentifizierungsinstrument eine 
Postbank Card zur Verfügung. Teilnehmer am Postbank Online-Banking 
erhalten auf der Grundlage der besonderen Bedingungen – Postbank 
Online-Banking – zwecks Erteilung von Zahlungsaufträgen im Rahmen 
des Postbank Online-Banking als personalisiertes Sicherheitsmerkmal eine 
persönliche Identifikationsnummer (PIN) und haben darüber hinaus bei 
Erteilung eines Zahlungsauftrages zusätzlich eine von der Bank zur Ver-
fügung gestellte Transaktionsnummer (TAN) als weiteres personalisiertes 
Sicherheitsmerkmal einzugeben.
Teilnehmer am Postbank Telefon-Banking erhalten als Zahlungsauthentifi-
zierungsinstrument und persönliches Sicherheitsmerkmal eine Telefon-PIN.
1.3 Sie werden durch Kontoauszüge über die Kontobewegungen infor-
miert. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den beigefügten besonderen 
Bedingungen – Bereitstellung von Kontoauszugsinformationen –.
1.4 Die Postbank erfüllt ihre Verpflichtungen aus dem Zahlungsdienste-
rahmenvertrag durch Gutschrift der für das Girokonto bestimmten 
Zahlungseingänge und Belastung der von Ihnen eingereichten Zah-
lungsaufträge (z. B. Überweisungen und Lastschriften). Die jeweiligen 
Buchungspositionen werden zum Ende eines Quartals miteinander 
verrechnet. Das Ergebnis (Saldo) wird Ihnen als Rechnungsabschluss mit-
geteilt. Alle von der Postbank vorgenommenen Buchungen werden auf 
dem Kontoauszug mit Angabe des Buchungsdatums, des Betrages, einer 
kurzen Erläuterung der Art des Geschäfts sowie der Wertstellung aufgeli-
stet. Das Kontoführungsentgelt, sonstige Leistungsentgelte und Auslagen 
werden jeweils am Quartalsende dem Girokonto belastet. Die Belastung 
des Girokontos mit den übrigen Leistungsentgelten erfolgt jeweils nach 
Ausführung der Leistung.

2 Wesentliche Leistungsmerkmale der mit dem Zahlungsdiensterahmen-
vertrag verbundenen Zahlungsdienste
Die wesentlichen Leistungsmerkmale der mit dem Zahlungsdiensterah-
menvertrag verbundenen Zahlungsdienste sowie sonstige Einzelheiten 
zur Überweisung und zur Zahlungsanweisung (Inland), zu Aufträgen zu 
Scheckzahlungen und zu Barauszahlungen im Ausland sowie zu Zah-
lungen mittels Lastschrift und der Postbank Card können Sie den zugehö-
rigen besonderen Bedingungen entnehmen.
Dort finden Sie insbesondere Regelungen über 
- �die Art und Weise der Zustimmung zur Ausführung eines Zahlungsvor-

gangs und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags,
- �den Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt,
- �Ausführungsfristen, 
- �die sichere Verwahrung von Zahlungsauthentifizierungsinstrumenten,
- �die Befugnis der Bank, Zahlungsauthentifizierungsinstrumente zu sper-

ren,
- �Ihre Informationspflichten,
- �Ihre Haftung und zu etwaigen Ausschlussfristen
sowie zu Änderungen der besonderen Bedingungen.
3 Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrages
Sie können den Zahlungsdiensterahmenvertrag jederzeit unter Einbehal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die Bank ist be-
rechtigt, den Zahlungsdiensterahmenvertrag unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von zwei Monaten oder aus wichtigem Grund mit sofortiger 
Wirkung zu kündigen. Weitere Einzelheiten können Sie Nr. 19 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Deutsche Postbank AG entnehmen.
4 Entgelte und Wechselkurse 
Die für die Kontoführung und die Ausführung von Zahlungsdiensten 
erhobenen Entgelte sowie Bestimmungen zu den Wechselkursen entneh-
men Sie bitte dem beigefügten Auszug aus dem Preis- und Leistungsver-
zeichnis der Deutsche Postbank AG.

C Informationen zur MasterCard und zur VISA Card 
Die MasterCard und die VISA Card (nachfolgend „Kreditkarte“) werden 
auf der Grundlage eines eigenständigen Zahlungsdiensterahmenvertrages 
mit der Bank ausgegeben.
1 Wesentliche Leistungsmerkmale des Zahlungsdiensterahmenvertrages 
1.1 Die Bank stellt Ihnen die Kreditkarte als Zahlungsauthentifizie-
rungsinstrument zur Verfügung; zusätzlich erhalten Sie als persönliches 
Sicherheitsmerkmal eine PIN, die bei der Nutzung von Geldautomaten 
einzugeben ist. Einzelheiten zu den Einsatzmöglichkeiten der Kreditkarte 
entnehmen Sie bitte dem beigefügten Auszug aus den besonderen Bedin-
gungen – MasterCard und VISA Card – .
Durch Einsatz der Kreditkarte zu Bezahlzwecken erteilen Sie der Bank 
einen Zahlungsauftrag. Die Bank wird die bei der Benutzung der Kredit-
karte entstandenen Forderungen der MasterCard/VISA Card-Vertragsun-
ternehmen und der Betreiber von Geldautomaten den unter Nutzung 
der Kreditkarte ausgezahlten Geldbetrag erstatten. Sie sind Ihrerseits 
verpflichtet, der Bank die entsprechenden Beträge zu erstatten. 
1.2 Die Bank stellt Ihnen den Forderungsbetrag in einer monatlichen 
Kreditkartenabrechnung in Rechnung. Der dort ausgewiesene Betrag ist, 
soweit wir nichts anderes mit Ihnen vereinbart haben, zur sofortigen Zah-
lung fällig. Für Teilnehmer am Kreditkarten-Online-Service hält die Bank 
die monatliche Kreditkartenabrechnung über die Internet-Adresse www.
postbank.de zur Einsichtnahme bereit. Die monatliche Übersendung der 
Kreditkartenabrechnung entfällt in diesem Falle. 
1.3 Sonstige Einzelheiten zur Nutzung der Kreditkarte finden Sie in den 
besonderen Bedingungen – MasterCard und VISA Card – .
Dort finden Sie u.a. Regelungen zu 
- �der Art und Weise der Zustimmung zur Ausführung eines Zahlungsauf-

trags und des Widerrufs eines Zahlungsauftrags,
- �dem Zeitpunkt, ab dem ein Zahlungsauftrag als zugegangen gilt,
- �Ausführungsfristen, 
- �der sicheren Verwahrung des Zahlungsauthentifizierungsinstruments,
- �der Befugnis der Bank, das Zahlungsauthentifizierungsinstrument zu 

sperren, 
- �Ihren Informationspflichten,
- �Ihrer Haftung und zu etwaigen Ausschlussfristen
sowie zu Änderungen der besonderen Bedingungen – MasterCard und 
VISA Card – .
2 Kündigung des Zahlungsdiensterahmenvertrages
Sie können den Zahlungsdiensterahmenvertrag jederzeit unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die Bank ist berech-
tigt, den Zahlungsdiensterahmenvertrag unter Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist von mindestens zwei Monaten oder aus wichtigem Grund mit 
sofortiger Wirkung zu kündigen. Weitere Einzelheiten können Sie Nr. 20 
der besonderen Bedingungen – MasterCard und VISA Card – entnehmen.
3 Entgelte und Wechselkurse 
Die für die Nutzung der Kreditkarte zu entrichtenden Entgelte sowie Be-
stimmungen zu den Wechselkursen entnehmen Sie bitte dem beigefügten 
Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Deutsche Postbank 
AG.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Grundregeln für die Beziehung zwischen 
Kunde und Bank
1 Geltungsbereich und Änderungen dieser Ge-
schäftsbedingungen und der besonderen Bedin-
gungen für einzelne Geschäftsbeziehungen
(1) Geltungsbereich 
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die 
gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden 
und den inländischen Geschäftsstellen der Deutsche Post-
bank AG (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten 
für einzelne Geschäftsbeziehungen (z. B. her den Zah-
lungsverkehr, für den Sparverkehr, für das Wertpapierge-
schäft) besondere Bedingungen, die Abweichungen oder 
Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung 
oder bei Erteilung eines Auftrags mit dem Kunden ver-
einbart, soweit sie in die Geschäftsverbindung mit dem 
Kunden nicht bereits einbezogen sind. Unterhält der 
Kunde auch Geschäftsverbindungen zu ausländischen 
Geschäftsstellen, sichert das Pfandrecht der Bank (Nr. 14 
dieser Geschäftsbedingungen) auch die Ansprüche dieser 
ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen 
Künftige Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und 
der besonderen Bedingungen werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 
ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der 
Kunde mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. 
B. Postbank Online-Banking mit PIN und TAN), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt 
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen. Werden dem 
Kunden Änderungen von Bedingungen zu Zahlungs-
diensten (z. B. Überweisungsbedingungen) angeboten, 
kann er den von der Änderung betroffenen Zahlungs-
diensterahmenvertrag vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen. Der Kunde muss den Widerspruch innerhalb von 
sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die 
Bank absenden. 
...

3 Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden 
(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die 
sie zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. 
Soweit die besonderen Bedingungen einschließlich der 
Bedingungen für den Sparverkehr für einzelne Ge-
schäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas 
Abweichendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat 
der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. durch 
Verletzung der in Nr. 11 dieser Geschäftsbedingungen 
aufgeführten Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten) zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen 
haben. 

(2) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere 
Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignisse oder durch 
sonstige von ihr nicht zu vertretende Vorkommnisse 
eintreten. 
...

7 Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 
(Konten in laufender Rechnung)
(1) Kontokorrentvereinbarung 
Die Girokonten bei der Bank werden als Kontokorrent-
konten im Sinne des § 355 des Handelsgesetzbuches 
(Konten in laufender Rechnung) geführt; zur Verzinsung 
der Guthaben ist die Bank nicht verpflichtet.

(2) Einzahlungen auf Girokonten
Soweit für die Gutschrift von Einzahlungen auf ein Giro-
konto bei der Bank Belege versandt werden, erfolgt die 
Gutschrift unverzüglich nach Eingang des Belegs bei der 
für die Belegverarbeitung zuständigen Stelle der Bank.

(3) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern 
nicht etwas anderes vereinbart ist, jeweils vierteljährlich 
einen Rechnungsabschluss; dabei werden die in diesem 
Zeitraum entstandenen beiderseitigen Ansprüche (ein-
schließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) verrechnet. 
Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrech-
nung ergibt, nach Nr. 12 dieser Geschäftsbedingungen 
oder nach der mit dem Kunden anderweitig getroffenen 
Vereinbarung Zinsen berechnen.

(4) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch 
Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit eines Rechnungsabschlusses hat der Kunde 
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach dessen 
Zugang in Textform zu erheben; zur Wahrung der Frist 
genügt die Absendung der Einwendungen innerhalb 
der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger 
Einwendungen gilt als Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des 

Rechnungsabschlusses besonders hinweisen. 
Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung 
des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber 
beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine 
ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. 

8 Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank
(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten 
(z. B. wegen einer falschen Kontonummer) darf die 
Bank bis zum nächsten Rechnungsabschluss durch eine 
Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr 
ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht 
(Stornobuchung); der Kunde kann in diesem Fall gegen 
die Belastungsbuchung nicht einwenden, dass er in Höhe 
der Gutschrift bereits verfügt hat.

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach 
einem Rechnungsabschluss fest und steht ihr ein Rück-
zahlungsanspruch gegen den Kunden zu, so wird sie 
in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berichti-
gungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichti-
gungsbuchung Einwendungen, so wird die Bank den 
Betrag dem Konto wieder gutschreiben und ihren Rück-
zahlungsanspruch gesondert geltend machen.

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank 
den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Buchungen 
nimmt die Bank hinsichtlich der Zinsberechnung rückwir-
kend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte Buchung 
durchgeführt wurde.

9 Einzugsaufträge und Einlösung von Lastschriften, 
vom Kunden ausgestellter Schecks, von Aufträgen 
zur Barauszahlung sowie von Zahlungsanweisungen 
und Zahlungsanweisungen zur Verrechnung
(1) Inkasso-Vereinbarung 
Schecks, Lastschriften, Wechsel und sonstige Einzugs-
papiere (z. B. Reiseschecks, Zahlungsanweisungen zur 
Verrechnung) werden von der Bank nur zum Einzug 
(Inkasso) hereingenommen, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist. Einzelheiten für das Scheck- und Wechsel
inkasso zugunsten von Postbank Girokonten enthalten 
besondere Bedingungen.

(2) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der 
Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Last-
schriften schon vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies 
unter dem Vorbehalt ihrer Einlösung, und zwar auch 
dann, wenn diese Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag 
ein, von einem Zahlungspflichtigen einen Forderungs-
betrag zu beschaffen (z. B. Zinsscheine), und erteilt die 
Bank über den Betrag eine Gutschrift, so steht diese 
unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. 
Der Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Last-
schriften und andere Papiere bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Werden Schecks, Lastschriften oder andere Papiere 
nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgut-
schrift rückgängig. Dies geschieht unabhängig davon, 
ob in der Zwischenzeit ein Rechnungsabschluss erteilt 
wurde.

(3) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden 
ausgestellter Schecks
Einzugsermächtigungs- und Abbuchungsauftrags-
lastschriften und Schecks sind eingelöst, wenn die 
Belastungsbuchung nicht spätestens am zweiten Bank-
arbeitstag nach ihrer Vornahme rückgängig gemacht 
wird. Für Lastschriften aus anderen Verfahren gelten die 
Einlösungsregelungen in den hierfür vereinbarten beson-
deren Bedingungen. Schecks sind auch schon dann ein-
gelöst, wenn die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung 
absendet. Schecks, die über die Abrechnungsstelle einer 
Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, wenn sie 
nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeit-
punkt an die Abrechnungsstelle zurückgegeben werden.  
...

11 Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden
(1) Änderungen von Name, Anschrift oder einer ge-
genüber der Bank erteilten Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsver-
kehrs ist es erforderlich, dass der Kunde der Bank, und 
zwar möglichst der kontoführenden Stelle, Änderungen 
seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen 
oder die Änderung einer gegenüber der Bank erteilten 
Vertretungsmacht (insbesondere einer Unterschriftsbe-
rechtigung oder Vollmacht) unverzüglich schriftlich mit-
teilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn 
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. 
in das Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen 
oder ihre Änderung in dieses Register eingetragen wird. 
Darüber hinaus können sich weiter gehende gesetzliche 
Mitteilungspflichten insbesondere aus dem Geldwäsche-
gesetz, ergeben.

(2) Klarheit von Aufträgen 
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen 
lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können 
Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen 
führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen 
auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Lesbarkeit seiner 
Angaben insbesondere der Kontonummer und Bankleit-
zahl oder IBAN und BIC sowie der Währung, zu achten. 
Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen und 
Überweisungen müssen als solche gekennzeichnet sein.

(3) Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Aus-

führung eines Auftrags 
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags be-
sondere Eile für nötig, hat er dies der Bank gesondert 
mitzuteilen. Bei formularmäßig erteilten Aufträgen muss 
dies durch einen augenfälligen Hinweis auf dem Formu-
lar erfolgen.

12 Zinsen, Entgelte und Auslagen
(1) Zinsen, Entgelte und Auslagen im Privatkunden-
geschäft
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die im Privatkun-
dengeschäft üblichen Kredite und Leistungen ergibt 
sich aus dem „Preisaushang - Regelsätze im standardi-
sierten Privatkundengeschäft“ und ergänzend aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Wenn ein Kunde einen 
dort aufgeführten Kredit oder eine dort aufgeführte 
Leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abwei-
chende Vereinbarung getroffen wurde, gelten die zu 
diesem Zeitpunkt im Preisaushang oder Preisverzeichnis 
angegebenen Zinsen und Entgelte. Für die darin nicht 
aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden 
oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden 
und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine 
andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen 
Vorschriften. 

(2) Zinsen, Entgelte und Auslagen außerhalb des 
Privatkundengeschäfts
Außerhalb des Privatkundengeschäfts bestimmt die 
Bank, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde 
und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenste-
hen, die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem 
Ermessen (§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

(3) Nicht entgeltfähige Leistung
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft 
Gesetzes oder aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht 
verpflichtet ist oder die sie im eigenen Interesse wahr-
nimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, es sei 
denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe 
der gesetzlichen Regelung erhoben.

(4) Änderung von Zinsen 
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem ver-
änderlichen Zinssatz erfolgt auf Grund der jeweiligen 
Kreditvereinbarungen mit dem Kunden. Die Bank wird 
dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei 
einer Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, die davon betroffene Geschäftsbeziehung 
innerhalb von sechs Wochen nach der Bekanntgabe der 
Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für den 
gekündigten Kreditvertrag nicht zugrunde gelegt. Die 
Bank wird zur Abwicklung eine angemessene Frist ein-
räumen.

(5) Änderung von Entgelten bei typischerweise dau-
erhaft in Anspruch genommenen Leistungen 
Änderungen von Entgelten, die vom Kunden im Rahmen 
der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in An-
spruch genommen werden (z. B. Konto- und Depotfüh-
rung) werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens 
in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der Bank im 
Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Online-
Banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden 
gilt als erteilt, wenn er seine Ablehnung nicht vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Än-
derung angezeigt hat. Auf diese Genehmigungswirkung 
wird ihn die Bank in ihrem Angebot besonders hinwei-
sen. Werden dem Kunden die Änderungen angeboten, 
kann er den von der Änderung betroffenen Vertrag vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird 
das geänderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbe-
ziehung nicht zugrunde gelegt.

(6) Auslagen
Die Bank ist berechtigt, dem Kunden Auslagen in Rech-
nung zu stellen, die anfallen, wenn die Bank in seinem 
Auftrag oder seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird 
(insbesondere für Telefonverbindungen, Porti) oder 
wenn Sicherheiten bestellt, verwaltet, freigegeben oder 
verwertet werden (insbesondere Notarkosten, Lager-
gelder, Kosten der Bewachung von Sicherungsgut).

Auszug aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und besonderen Bedingungen der Deutsche Postbank AG



(7) Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensver-
trägen und Zahlungsdiensteverträgen mit Verbrau-
chern für Zahlungen innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR)1 in einer EWR-Währung2

Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiens
teverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen innerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)1 in einer EWR-
Währung2 richten sich die Zinsen und die Kosten (Ent-
gelte, Auslagen) nach den vertraglichen Vereinbarungen 
und den ergänzenden gesetzlichen Vorschriften.  
...

14 Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der 
Bank
(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die 
Bank ein Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen 
erwirbt, an denen eine inländische Geschäftsstelle im 
bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz erlangt hat oder 
noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die 
Bank aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung zuste-
hen oder künftig zustehen werden (z. B. Kontogutha-
ben).

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, 
künftigen und bedingten Ansprüche, die der Bank mit 
ihren sämtlichen in- und ausländischen Geschäftsstellen 
aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung gegen den 
Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank 
eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kun-
den der Bank übernommen (z. B. als Bürge), so sichert 
das Pfandrecht die aus der Haftungsübernahme folgende 
Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe 
in die Verfügungsgewalt der Bank, dass sie nur für einen 
bestimmten Zweck verwendet werden dürfen (z. B. Bar-
einzahlung zur Einlösung eines Wechsels), erstreckt sich 
das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. Dasselbe 
gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien 
(eigene Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im 
Ausland für den Kunden verwahrt. Außerdem erstreckt 
sich das Pfandrecht nicht auf die von der Bank selbst 
ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und 
nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachran-
gigen Verbindlichkeiten der Bank.
...

19 Kündigungsrechte der Bank
(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Geschäftsbeziehungen, für die weder eine Lauf-
zeit noch eine abweichende Kündigungsregelung verein-
bart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Kündigungsfrist kündigen (z. B. den Scheckvertrag, der 
zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der 
Bemessung der Kündigungsfrist wird die Bank auf die 
berechtigten Belange des Kunden Rücksicht nehmen. Für 
die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmenvertrages 
oder Kartenvertrages und eines Depots beträgt die Kün-
digungsfrist mindestens zwei Monate.

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit 
noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart 
ist, kann die Bank jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der Ausübung 
dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange 
des Kunden Rücksicht nehmen.
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen 
für die Kündigung eines Verbraucherdarlehensvertrages 
vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Rege-
lungen kündigen.

(3) Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbin-
dung oder einzelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der der Bank deren 
Fortsetzung auch unter Berücksichtigung der berech-
tigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. 
Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn der 
Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögenslage 
gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über 
eine Kreditgewährung oder über andere mit Risiken 
für die Bank verbundene Geschäfte (z. B. Aushändi-
gung einer Zahlungskarte) von erheblicher Bedeutung 
waren, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung 
seiner Vermögenslage oder der Werthaltigkeit einer 
Sicherheit eintritt oder einzutreten droht und dadurch 
die Rückzahlung des Darlehens oder die Erfüllung einer 
sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit 
– gefährdet ist. Die Bank darf auch fristlos kündigen, 
wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nach Nr. 13 Absatz 2 
dieser Geschäftsbedingungen oder auf Grund einer son-
stigen Vereinbarung nicht innerhalb der von der Bank 
gesetzten angemessenen Frist nachkommt. Besteht der 
wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen 
Pflicht, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf 
einer zur Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser 
Abmahnung zulässig, es sei denn, dies ist wegen der 
Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323 Abs. 2 und 3 des 

Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich. 

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG 
– Bereitstellung von Kontoauszugsinformati-
onen –
I Allgemeines
Die Bank stellt Verbrauchern Kontoauszüge für Postbank 
Girokonten nach Wahl des Kunden über die Kontoaus-
zugsdrucker der Bank oder durch Übermittlung eines 
Postbank Online-Kontoauszuges kostenlos zur Verfü-
gung. 

II Kontoauszugsdrucker
(1) Die Kontoauszugsdrucker der Bank ermöglichen dem 
Inhaber der für ein Postbank Girokonto ausgegebenen 
Postbank Card, Kontoauszüge, Anlagen und Rechnungs-
abschlüsse für das in der Postbank Card angegebene 
Konto ausdrucken zu lassen. 
(2) Wenn innerhalb von 92 Tagen seit der letzten Nut-
zung eines Kontoauszugsdruckers kein weiterer Kon-
toauszug abgerufen oder die am Kontoauszugsdrucker 
mögliche maximale Anzahl von Kontoauszugsblättern 
oder Buchungen überschritten wird, so wird für die seit 
dem letzten Kontoauszugsdruck erfolgten Buchungen 
ein Kontoauszug erstellt und dem Kontoinhaber zuge-
sandt.
(3) Die Kontoauszugsdrucker stehen während der ge-
wöhnlichen Öffnungszeiten der Geschäftsstellen der 
Bank, bei denen sie aufgestellt sind, zur Verfügung. Kon-
toauszugsdrucker, zu denen ein von diesen Zeiten unab-
hängiger Zugang vorhanden ist, können auch außerhalb 
der gewöhnlichen Öffnungszeiten benutzt werden.

III Postbank Online-Kontoauszug
(1) Die Bank stellt Teilnehmern des Postbank Online-
Banking den Kontoauszug für einen Zeitraum von 
jeweils 12 Monaten elektronisch abrufbar zur Verfügung 
(Online-Kontoauszug). Der Online Kontoauszug wird 
monatlich erstellt.
(2) Die Bank wird dem Kunden sämtliche Nachrichten, 
die sie typischerweise durch Kontoauszug zu übermitteln 
pflegt (z. B. die Benachrichtigung über die Nichteinlö-
sung einer Einzugs-Ermächtigungslastschrift) durch einen 
Online-Kontoauszug zur Verfügung stellen.
(3) Online-Kontoauszüge, die der Kunde nach Ablauf 
eines halben Jahres, nachdem sie von der Bank für den 
Kunden abrufbar zur Verfügung gestellt worden sind, 
nicht abruft, wird die Bank dem Kunden papierhaft 
zusenden. 

IV Zusatzleistungen
(1) Zusätzlich zum über Kontoauszugsdrucker zur 
Verfügung gestellten Kontoauszug oder zum Online-
Kontoauszug kann der Kunde auf Wunsch folgende 
Zusatzleistungen erhalten: 
(1.1) Quartalsauszug 
Der Kunde erhält am Ende eines jeden Kalenderquartals 
einen papierhaften Kontoauszug übersandt, der sämt-
liche in dem jeweiligen Kalenderquartal angefallenen 
Buchungen enthält.
(1.2) Finanzstatus
Die Bank übersendet dem Kunden in dem vom Kunden 
gesondert im Einvernehmen mit der Bank festgelegten 
Versandturnus einen papierhaften Finanzstatus, der ne-
ben den von der Bank durch Kontoauszug übermittelten 
Informationen zusätzliche Informationen zum Konto 
(z. B. zu bereits getätigten, aber noch nicht verbuchten 
Kontoverfügungen) und gegebenenfalls zu sonstigen mit 
der Bank unterhaltenen Geschäftsbeziehungen (z. B. ak-
tueller Saldenstand des Kreditkartenkontos) enthält.
Das Entgelt für die Erstellung und Übersendung des 
Finanzstatus ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“. 
Änderungen dieser Entgeltvereinbarung werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
Online-Banking mit PIN und TAN), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe 
besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgeltvereinba-
rungen angeboten, kann er den Bezug des Finanzstatus 
vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank beim Angebot der Änderungen beson-
ders hinweisen.
(2) Für Bezieher des Quartalsauszuges oder des Finanz-
status entfällt die Übersendung von Kontoauszügen 
nach Nr. II Absatz (2) 1. Alternative und Nr. III Absatz (3) 
dieser besonderen Bedingungen.

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG 
– Geduldete Überziehungen –
(1) Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, ist der 
Kunde verpflichtet, sein laufendes Konto nicht zu über-
ziehen. 
(2) Geduldete Überziehungen sind solche Überziehungen 
eines laufenden Kontos, die ohne eine dem Kunden 

vertraglich eingeräumte Überziehungsmöglichkeit (z. B. 
Dispositionskredit, Kreditlinie) oder durch Überschreiten 
des vereinbarten Überziehungsrahmens eintreten. 
(3) Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine geduldete 
Überziehung. Die Bank ist berechtigt, Weisungen des 
Kunden (insbesondere Zahlungsaufträge) nicht auszu-
führen, wenn deren Ausführung ganz oder teilweise den 
Eintritt einer geduldeten Überziehung zur Folge haben 
würde. Führt die Bank derartige Weisungen aus, so führt 
auch deren wiederholte Ausführung nicht zu einer ver-
traglichen Einräumung einer Überziehungsmöglichkeit.
(4) Kommt es zu einer geduldeten Überziehung, ist der 
Kunde verpflichtet, das Konto unverzüglich, spätestens 
jedoch innerhalb von zwei Wochen, wieder auszuglei-
chen bzw. die Überziehung in den vereinbarten Überzie-
hungsrahmen zurückzuführen.
Der Kunde hat darüber hinaus für den Zeitraum der ge-
duldeten Überziehung die für geduldete Überziehungen 
geltenden Sollzinsen an di⁄e Bank zu zahlen.
(5) Die Höhe des Sollzinssatzes für geduldete Überzie-
hungen beträgt 14,25% p. a. für das Produkt „Giro extra 
plus“ und 16,90% p. a. für die Produkte „Giro plus“ und 
“Giro start direkt“. 
(6) Der Sollzins für geduldete Überziehungen wird ab 
dem Zeitpunkt der Überziehung bis zu dem Zeitpunkt 
berechnet, zu dem der Kunde sein Konto wieder aus-
geglichen bzw. die Überziehung in den vertraglich 
vereinbarten Rahmen zurückgeführt hat. Für die Zins-
berechnung legt die Bank den Monat mit 30 Tagen 
zugrunde. Die Zinsen für den Überziehungskredit 
berechnet die Bank vierteljährlich nachträglich. Die 
angefallenen Zinsen werden jeweils mit dem nächsten 
Rechnungsabschluss (vierteljährlich) fällig, sie werden im 
Rechnungsabschluss ausgewiesen dem laufenden Konto 
des Kunden belastet.
(7) Änderungen des Sollzinssatzes für geduldete Über-
ziehungen werden dem Kunden von der Bank spätestens 
zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart, können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten wer-
den. Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn 
er seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt 
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Sollzinsen für 
geduldete Überziehungen auf seinem laufenden Konto 
angeboten, kann er dieses laufende Konto vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.
(8) Die Bank wird den Kunden in regelmäßigen Zeitab-
ständen über den jeweils aktuellen Sollzinssatz für ge-
duldete Überziehungen informieren. Diese Information 
kann auf dem Kontoauszug oder dem Rechnungsab-
schluss für das Konto erfolgen.
Fassung: 11. Juni 2010

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG  
– Überweisungen –
I Allgemeines
Für die Ausführung von Überweisungsaufträgen zwi-
schen Kunde und Bank gelten die folgenden Bedin-
gungen:

1 Wesentliche Merkmale der Überweisung, Beson-
derheiten bei Daueraufträgen und terminierten 
Überweisungen
Der Kunde kann die Bank beauftragen, durch eine 
Überweisung Geldbeträge bargeldlos zugunsten eines 
Zahlungsempfängers zu übermitteln. Der Kunde kann 
die Bank auch beauftragen, jeweils zu einem bestimm-
ten wiederkehrenden Termin einen gleich bleibenden 
Geldbetrag auf dasselbe Konto des Zahlungsempfängers 
zu überweisen (Dauerauftrag), oder der Bank einen 
bestimmten Termin für die Ausführung der Überweisung 
vorgeben (terminierte Überweisung). Für diese beiden 
Überweisungsformen gelten ergänzend die „Besonderen 
Bedingungen – Daueraufträge zu Überweisungen und zu 
sonstigen Zahlungen“ beziehungsweise die „Besonderen 
Bedingungen – Terminierte Überweisungen“.

2 Kundenkennung
Für das Verfahren hat der Kunde seine Kundenkennung 
(Kontonummer und Bankleitzahl seiner Bank oder IBAN) 
und die ihm vom Zahlungsempfänger genannte Kunden-
kennung des Zahlungsempfängers (Kontonummer und 
Bankleitzahl oder IBAN und BIC oder andere Kennung 
des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers) zu 
verwenden. Die für die Ausführung der Überweisung 
erforderlichen Angaben bestimmen sich nach Nr. II 1 
und III 1.

3 Erteilung des Überweisungsauftrags und Autori-
sierung
(1) Der Kunde erteilt der Bank einen Überweisungsauf-
trag mittels eines von der Bank zugelassenen Formulars 
oder in der mit der Bank vereinbarten Art und Weise 
(z. B. per Online-Banking) mit den erforderlichen An-
gaben gemäß Nr. II 1 beziehungsweise III 1. Der Kunde 
hat auf Leserlichkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Angaben zu achten. Unleserliche, unvollständige oder 

1 �Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes 
Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

2 �Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Britisches Pfund, Isländische Krone, Lettischer Lats, Schweizer Franken, Litauischer Litas, Nor-
wegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.



fehlerhafte Angaben können zu Verzögerungen und 
zu Fehlleitungen von Überweisungen führen; daraus 
können Schäden für den Kunden entstehen. Bei unleser-
lichen, unvollständigen oder fehlerhaften Angaben kann 
die Bank die Ausführung ablehnen (siehe auch Nr. I 7). 
Hält der Kunde bei der Ausführung der Überweisung be-
sondere Eile für nötig, hat er dies der Bank mitzuteilen. 
Bei formularmäßig erteilten Inlandsüberweisungen muss 
dies durch einen augenfälligen Hinweis auf dem Formu-
lar erfolgen; bei grenzüberschreitenden Überweisungen 
außerhalb des Formulars, falls das Formular selbst keine 
entsprechende Angabe vorsieht.
(2) Der Kunde autorisiert den Überweisungsauftrag 
durch Unterschrift oder in der gesondert vereinbarten 
Art und Weise (z. B. per Online-Banking).
(3) Auf Verlangen des Kunden teilt die Bank vor Ausfüh-
rung eines einzelnen Überweisungsauftrags die maxi-
male Ausführungsfrist für diesen Zahlungsvorgang sowie 
die in Rechnung zu stellenden Entgelte und gegebenen-
falls deren Aufschlüsselung mit.

4 Zugang des Überweisungsauftrags bei der Bank
(1) Der Überweisungsauftrag wird wirksam, wenn er der 
Bank zugeht. Der Zugang erfolgt durch den Eingang des 
Auftrags in den dafür vorgesehenen Empfangsvorrich-
tungen der Bank (z. B. mit Abgabe in den Geschäftsräu-
men oder Eingang auf dem Online-Banking-Server).
(2) Fällt der Zeitpunkt des Eingangs des Überweisungs-
auftrag nach Absatz (1) Satz 2 nicht auf einen Geschäfts-
tag der Bank gemäß „Preis- und Leistungsverzeichnis“, 
so gilt der Überweisungsauftrag erst am darauf fol-
genden Geschäftstag als zugegangen.
(3) Geht der Überweisungsauftrag nach dem an der 
Empfangsvorrichtung der Bank oder im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Annahmezeitpunkt 
ein, so gilt der Überweisungsauftrag im Hinblick auf die 
Bestimmung der Ausführungsfrist (siehe Nr. II 2.2) erst als 
am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen.

5 Widerruf des Überweisungsauftrags
(1) Nach dem Zugang des Überweisungsauftrags bei der 
Bank (siehe Nr. I 4 Absatz (1) und (2)) kann der Kunde 
diesen nicht mehr widerrufen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
ist ein Widerruf durch Erklärung gegenüber der Bank 
möglich.
(2) Nach dem in Absatz (1) genannten Zeitpunkt kann 
der Überweisungsauftrag nur widerrufen werden, wenn 
Kunde und Bank dies vereinbart haben. Die Verein-
barung wird wirksam, wenn es der Bank gelingt, die 
Ausführung zu verhindern oder den Überweisungsbetrag 
zurückzuerlangen. Für die Bearbeitung eines solchen 
Widerrufs des Kunden berechnet die Bank das im „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

6 Ausführung des Überweisungsauftrags
(1) Die Bank führt den Überweisungsauftrag des Kunden 
aus, wenn die zur Ausführung erforderlichen Angaben 
(siehe Nr. II 1 beziehungsweise Nr. III 1) vorliegen, dieser 
vom Kunden autorisiert ist und ein zur Ausführung der 
Überweisung ausreichendes Guthaben vorhanden oder 
ein ausreichender Kredit eingeräumt ist (Ausführungs-
bedingungen).
(2) Die Bank und die weiteren an der Ausführung der 
Überweisung beteiligten Zahlungsdienstleister sind be-
rechtigt, den Überweisungsauftrag ausschließlich anhand 
der vom Kunden angegebenen Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers (siehe Nr. I 2) auszuführen.
(3) Die Bank unterrichtet den Kunden mindestens einmal 
monatlich über die Ausführung von Überweisungen auf 
dem für Kontoinformationen vereinbarten Weg. Mit 
Kunden, die keine Verbraucher sind, kann die Art und 
Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrichtung geson-
dert vereinbart werden.

7 Ablehnung der Ausführung
(1) Sind die Ausführungsbedingungen (siehe Nr. I 6 (1)) 
nicht erfüllt, kann die Bank die Ausführung des Über-
weisungsauftrags ablehnen. Hierüber wird die Bank den 
Kunden unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb der 
in Nr. II (1), III (2) vereinbarten Frist, eine Information zur 
Verfügung stellen. Dabei wird die Bank, soweit möglich, 
die Gründe der Ablehnung sowie die Möglichkeiten 
angeben, wie Fehler, die zur Ablehnung geführt haben, 
berichtigt werden können.
(2) Ist eine vom Kunden angegebene Kundenkennung 
für die Bank erkennbar keinem Zahlungsempfänger, kei-
nem Zahlungskonto oder keinem Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers zuzuordnen, wird die Bank 
dem Kunden hierüber unverzüglich eine Information zur 
Verfügung stellen und ihm gegebenenfalls den Überwei-
sungsbetrag wieder herausgeben.
(3) Für die Unterrichtung über eine berechtigte Ableh-
nung berechnet die Bank das im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ ausgewiesene Entgelt.

8 Übermittlung der Überweisungsdaten
(1) Im Rahmen der Ausführung der Überweisung über-
mittelt die Bank die in der Überweisung enthaltenen 
Daten (Überweisungsdaten) unmittelbar oder unter Be-
teiligung zwischengeschalteter Zahlungsdienstleister an 
den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers. Der 
Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers kann dem 
Zahlungsempfänger die Überweisungsdaten, zu denen 
auch die Kontonummer bzw. Internationale Bankkonto-
nummer (IBAN) des Zahlers gehört, ganz oder teilweise 
zur Verfügung stellen.
(2) Bei grenzüberschreitenden Überweisungen und bei 

Eilüberweisungen im Inland können die Überweisungs-
daten über das Nachrichtenübermittlungssystem Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT) mit Sitz in Belgien an den Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers weitergeleitet werden. Aus 
Gründen der Systemsicherheit speichert SWIFT die Über-
weisungsdaten vorübergehend in seinen Rechenzentren 
in der Europäischen Union, in der Schweiz und in den 
USA. 

9 Anzeige nicht autorisierter oder fehlerhaft ausge-
führter Überweisungen 
Der Kunde hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Überweisungsauftrags schriftlich zu unterrichten.

10 Entgelte
10.1 Entgelte für Verbraucher als Kunden für Über-
weisungen innerhalb Deutschlands und in andere 
Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)3 
in Euro oder in einer anderen EWR-Währung4 
(1) Die Entgelte im Überweisungsverkehr ergeben sich 
aus Kapitel 3 und 4 des „Preis- und Leistungsverzeich-
nisses“.
(2) Änderungen dieser Entgeltvereinbarung werden dem 
Kunden spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres 
Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen 
elektronischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. 
Online-Banking mit PIN und TAN), können die Ände-
rungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die 
Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er seine 
Ablehnung nicht vor dem Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderungen angezeigt hat. Auf diese Geneh-
migungswirkung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe 
besonders hinweisen.
(3) Werden dem Kunden Änderungen der Entgeltver-
einbarungen angeboten, kann er den Vertrag vor dem 
Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos und 
kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird 
ihn die Bank beim Angebot der Änderungen besonders 
hinweisen.
(4) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung auf 
Überweisungen, die nicht auf der Grundlage eines mit 
dem Kunden bestehenden Zahlungsdiensterahmenver-
trages beauftragt werden.

10.2 Entgelte für sonstige Sachverhalte
Bei Entgelten und deren Änderung
– �für Überweisungen in Staaten außerhalb des EWR 

(Drittstaaten5) oder
– �für Überweisungen innerhalb Deutschlands oder in 

andere EWR-Staaten in Währungen eines Staates au-
ßerhalb des EWR (Drittstaatenwährungen6) und

– �für Überweisungen von Kunden, die keine Verbraucher 
sind,

verbleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Abs. (1) bis (6) 
AGB Postbank.

11 Wechselkurs
(1) Erteilt der Kunde einen Überweisungsauftrag in ei-
ner anderen Währung als der Kontowährung, wird das 
Konto gleichwohl in der Kontowährung belastet. Die 
Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsge-
schäften ergibt sich aus dem „Preis- und Leistungsver-
zeichnis“.
(2) Eine Änderung des in der Umrechnungsregelung 
genannten Referenzwechselkurses wird unmittelbar und 
ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden wirksam. 
Der Referenzwechselkurs wird von der Bank zugänglich 
gemacht oder stammt aus einer öffentlich zugänglichen 
Quelle.

II Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)3 in Euro oder in anderen EWR-Währungen4

1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss im Überweisungsauftrag folgende An-
gaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– �Kontonummer des Zahlungsempfängers sowie Bank-

leitzahl
oder Name des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsemp-
fängers oder Internationale Bankkontonummer (IBAN) 
des Zahlungsempfängers und Bank-Identifizierungs-Code 
(BIC) des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers,
– �Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß An-

hang),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– �Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kun-

den. 

2 Maximale Ausführungsfrist
2.1 Fristlänge
Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Über-
weisungsbetrag spätestens innerhalb der im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Ausführungsfrist 
beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers 
eingeht.

2.2 Beginn der Ausführungsfrist
(1) Die Ausführungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des 
Zugangs des Überweisungsauftrags des Kunden bei der 
Bank (siehe Nr. I 4).
(2) Vereinbaren die Bank und der Kunde, dass die Aus-

führung der Überweisung an einem bestimmten Tag 
oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an dem 
Tag, an dem der Kunde der Bank den zur Ausführung 
erforderlichen Geldbetrag in der Auftragswährung zur 
Verfügung gestellt hat, beginnen soll, so ist der im Auf-
trag angegebene oder anderweitig vereinbarte Termin 
für den Beginn der Ausführungsfrist maßgeblich. Fällt 
der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag 
der Bank, so beginnt die Ausführungsfrist am darauf 
folgenden Geschäftstag, soweit nichts anderes vereinbart 
ist. Die Geschäftstage der Bank ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.
(3) Bei Überweisungsaufträgen in einer vom Konto des 
Kunden abweichenden Währung beginnt die Ausfüh-
rungsfrist erst an dem Tag, an dem der Überweisungsbe-
trag in der Auftragswährung vorliegt.

3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden
3.1 Erstattung bei einer nicht autorisierten Über-
weisung
Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe Nr. 
I 3 Absatz (2) hat die Bank gegen den Kunden keinen 
Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Sie ist 
verpflichtet, dem Kunden den Überweisungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne 
die Belastung mit der nicht autorisierten Überweisung 
befunden hätte.

3.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung einer autorisierten Überweisung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung einer autorisierten Überweisung kann der 
Kunde von der Bank die unverzügliche und ungekürzte 
Erstattung des Überweisungsbetrages insoweit verlan-
gen, als die Zahlung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. 
Wurde der Betrag dem Konto des Kunden belastet, 
bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, auf dem 
es sich ohne den nicht erfolgten oder fehlerhaft ausge-
führten Zahlungsvorgang befunden hätte. Soweit vom 
Überweisungsbetrag von der Bank oder zwischengeschal-
teten Stellen Entgelte abgezogen worden sein sollten, 
übermittelt die Bank zugunsten des Zahlungsempfängers 
unverzüglich den abgezogenen Betrag.
(2) Der Kunde kann über den Absatz (1) hinaus von der 
Bank die Erstattung derjenigen Entgelte und Zinsen 
insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang 
mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung 
der Überweisung in Rechnung gestellt oder auf seinem 
Konto belastet wurden.
(3) Liegt die fehlerhafte Ausführung darin, dass die 
Überweisung beim Zahlungsdienstleister des Zahlungs-
empfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 
gemäß Nr. II 2.1 eingegangen ist (Verspätung), sind die 
Ansprüche nach den Absätzen (1) und (2) ausgeschlos-
sen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein Schaden 
entstanden, haftet die Bank nach Nr. II 3.3, bei Kunden, 
die keine Verbraucher sind, nach Nr. II 3.4.
(4) Wurde eine Überweisung nicht oder fehlerhaft aus-
geführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden den 
Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden über 
das Ergebnis unterrichten.

3.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Überweisung oder bei einer nicht 
autorisierten Überweisung kann der Kunde von der 
Bank einen Schaden, der nicht bereits von Nr. II 3.1 
und II 3.2 erfasst ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, 
wenn die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Die Bank hat hierbei ein Verschulden, das einer 
zwischengeschalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes 
Verschulden zu vertreten, es sei denn, dass die wesent-
liche Ursache bei einer zwischengeschalteten Stelle liegt, 
die der Kunde vorgegeben hat. Hat der Kunde durch ein 
schuldhaftes Verhalten zu der Entstehung eines Schadens 
beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen des 
Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz (1) ist auf 12.500 Euro be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
– für nicht autorisierte Überweisungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und
für den Zinsschaden, wenn der Kunde Verbraucher ist.

3.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die 
keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten 
autorisierten Überweisung, fehlerhaft ausgeführten 
autorisierten Überweisung oder nicht autorisierten 
Überweisung
Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nr. II 3.2 
und Schadensersatzansprüchen in Nr. II 3.3 haben Kun-
den, die keine Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten 
oder fehlerhaft ausgeführten autorisierten Überweisung 
oder nicht autorisierten Überweisung neben etwaigen 
Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
– �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 

Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-

3 �siehe Fußnote 1
4 �siehe Fußnote 2
5 �Drittstaaten sind alle Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (derzeit: die EU-Mitgliedstaaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen).

6 z. B. US-Dollar



fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
– �Für das Verschulden von Oder Bank zwischengeschal-

teten Stellen haftet die Bank nicht. In diesen Fällen be-
schränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung der ersten zwischenge-
schalteten Stelle (weitergeleiteter Auftrag).

– �Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Überweisungsbetrag zuzüglich der von 
der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen 
begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendma-
chung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch auf 
höchstens 12.500 Euro je Überweisung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die 
die Bank besonders übernommen hat.

3.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. II 3.2 bis II 3.4 ist 
ausgeschlossen,
– �wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, 

dass der Überweisungsbetrag rechtzeitig und unge-
kürzt beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers eingegangen ist, oder

– �soweit die Überweisung in Übereinstimmung mit der 
vom Kunden angegebenen fehlerhaften Kundenken-
nung des Zahlungsempfängers ausgeführt wurde. 
In diesem Fall kann der Kunde von der Bank jedoch 
verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
darum bemüht, den Zahlungsbetrag wiederzuerlangen. 
Für diese Wiederbeschaffung berechnet die Bank das 
im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausgewiesene 
Entgelt.

(2) Ansprüche des Kunden nach den Nr. II 3.1 bis II 3.4 
und Einwendungen des Kunden sind ausgeschlossen, 
wenn der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate 
nach dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten 
oder fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon un-
terrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die 
Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der Über-
weisung entsprechend dem für Kontoinformationen ver-
einbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach 
der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls 
ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maß-
geblich. Schadensersatzansprüche nach Nr. II 3.3 kann 
der Kunde auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend 
machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung 
dieser Frist verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände auf einem un-
gewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, 
auf das die Bank keinen Einfluss hat und dessen Folgen 
trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht hätten 
vermieden werden können, oder von der Bank aufgrund 
einer gesetzlichen Verpflichtung herbeigeführt wurden.

III Überweisungen innerhalb Deutschlands und in 
andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR)7 in Währungen eines Staates außerhalb des 
EWR (Drittstaatenwährung)8 sowie Überweisungen 
in Staaten außerhalb des EWR (Drittstaaten)9

1 Erforderliche Angaben
Der Kunde muss für die Ausführung der Überweisung 
folgende Angaben machen:
– Name des Zahlungsempfängers,
– �Internationale Bankkontonummer (IBAN) beziehungs-

weise Kontonummer des Zahlungsempfängers,
– �Bank-Identifizierungs-Code (BIC); ist der BIC unbe-

kannt, ist bei Überweisungen innerhalb Deutschlands 
die Bankleitzahl und bei Überweisungen in andere 
Staaten der vollständige Name und die Adresse des 
Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers anzu-
geben,

– �Zielland (gegebenenfalls in Kurzform gemäß Anhang),
– �Währung (gegebenenfalls in Kurzform gemäß An-

hang),
– Betrag,
– Name des Kunden,
– �Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN des Kun-

den.

2 Ausführungsfrist
Die Überweisungen werden baldmöglichst bewirkt.

3 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden
3.1 Haftung der Bank für eine nicht autorisierte 
Überweisung
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Überweisung (siehe 
oben Nr. I 3 Absatz (2)) hat die Bank gegen den Kunden 
keinen Anspruch auf Erstattung ihrer Aufwendungen. 
Sie ist verpflichtet, dem Kunden den Zahlungsbetrag 
unverzüglich zu erstatten und, sofern der Betrag einem 
Konto des Kunden belastet worden ist, dieses Konto 
wieder auf den Stand zu bringen, auf dem es sich ohne 
die Belastung durch die nicht autorisierte Überweisung 
befunden hätte.
(2) Bei sonstigen Schäden, die aus einer nicht autorisier-
ten Überweisung resultieren, haftet die Bank für eigenes 
Verschulden. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
3.2 Haftung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausfüh-
rung einer Überweisung
Bei einer nicht erfolgten oder fehlerhaft ausgeführten 

autorisierten Überweisung hat der Kunde neben et-
waigen Herausgabeansprüchen nach § 667 BGB und §§ 
812 ff. BGB Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
– �Die Bank haftet für eigenes Verschulden. Hat der 

Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.

– �Für das Verschulden von von der Bank zwischenge-
schalteten Stellen und des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers haftet die Bank nicht. In diesen 
Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die 
sorgfältige Auswahl und Unterweisung der zwischen-
geschalteten Stelle und des Zahlungsdienstleisters des 
Zahlungsempfängers (weitergeleiteter Auftrag).

– �Ein Schadensersatzspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den zu übermittelnden Geldbetrag zuzüglich 
der von der Bank in Rechnung gestellten Entgelte und 
Zinsen begrenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltend-
machung von Folgeschäden handelt, ist der Anspruch 
auf höchstens 12.500 Euro je Auftrag begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die 
die Bank besonders übernommen hat.

3.3 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche des Kunden wegen der fehlerhaften 
Ausführung einer Überweisung nach Nr. III 3.2 bestehen 
nicht, wenn
– �die Überweisung in Übereinstimmung mit der vom 

Kunden fehlerhaft angegebenen Kundenkennung des 
Zahlungsempfängers ausgeführt wurde oder

– �die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, dass der 
Überweisungsbetrag ordnungsgemäß beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen ist.

(2) Ansprüche des Kunden nach Nr. III 3.1 und III 3.2 und 
Einwendungen des Kunden sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Überweisung hiervon schriftlich 
unterrichtet hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn 
die Bank den Kunden über die Belastungsbuchung der 
Überweisung entsprechend dem für Kontoinformationen 
vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines Monats 
nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderen-
falls ist für den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung 
maßgeblich. Schadensersatzansprüche kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände
– �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 

Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

– �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG 
– Zahlungen mittels Lastschrift im Einzugser-
mächtigungsverfahren –
Für Zahlungen des Kunden an Zahlungsempfänger mit-
tels Einzugsermächtigungslastschrift über sein Konto bei 
der Bank gelten folgende Bedingungen:

I Allgemein
1 Begriffsbestimmung
Eine Lastschrift ist ein vom Zahlungsempfänger ausgelös
ter Zahlungsvorgang zu Lasten des Kontos des Kunden, 
bei dem die Höhe des jeweiligen Zahlungsbetrages vom 
Zahlungsempfänger angegeben wird. 

2 Entgelte 
2.1 Entgelte für Verbraucher
Die Entgelte im Lastschriftverkehr ergeben sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“.
Änderungen der Entgelte werden dem Kunden spätes
tens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elek-
tronischen Kommunikationsweg vereinbart, können die 
Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. 
Die Zustimmung des Kunden gilt als erteilt, wenn er 
seine Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeit-
punkt des Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt 
hat. Auf diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank 
in ihrem Angebot besonders hinweisen.
Werden dem Kunden Änderungen der Entgelte ange-
boten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände-
rungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. Auf dieses 
Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem Angebot 
besonders hinweisen.

II Einzugsermächtigungslastschrift
1 Allgemein
1.1 Wesentliche Merkmale der Einzugsermächti-
gungslastschrift
Mit dem Einzugsermächtigungslastschriftverfahren 
kann der Kunde über die Bank an einen Zahlungsemp-
fänger Zahlungen in Euro bewirken. Hierzu ermächtigt 
der Kunde den Zahlungsempfänger, Geldbeträge vom 
Konto des Kunden per Lastschriften einzuziehen (Ein-

zugsermächtigung). Der Zahlungsempfänger löst den 
jeweiligen Zahlungsvorgang aus, indem er über seinen 
Zahlungsdienstleister der Bank die Lastschriften vorlegt.
Der Kunde autorisiert die Zahlung nachträglich durch 
Genehmigung der entsprechenden Lastschriftbela-
stungsbuchung auf seinem Konto. Der Kunde kann der 
Belastungsbuchung aus einer Einzugsermächtigungslast-
schrift widersprechen, bis er sie genehmigt hat. 
...

3 Zahlungsvorgang aufgrund der Einzugsermächti-
gungslastschrift 
...

3.2 Einlösung von Einzugsermächtigungslastschriften 
Einzugsermächtigungslastschriften sind eingelöst, wenn 
die Belastungsbuchung auf dem Konto des Kunden nicht 
spätestens am zweiten Bankarbeitstag* nach ihrer Vor-
nahme rückgängig gemacht wird.

3.3 Unterrichtung über die Nichtausführung oder 
Rückgängigmachung der Belastungsbuchung oder 
Ablehnung der Einlösung
Über die Nichtausführung oder Rückgängigmachung der 
Belastungsbuchung (siehe Nr. II 3.1) oder die Ablehnung 
der Einlösung einer Einzugsermächtigungslastschrift 
(siehe Nr. II 3.2) wird die Bank den Kunden unterrich-
ten. Dabei wird die Bank, soweit möglich, die Gründe 
angeben.  
...

4 Nachträgliche Autorisierung der Zahlung durch 
Genehmigung der Lastschriftbelastungsbuchung
(1) Die Autorisierung der Zahlung durch den Kunden 
erfolgt nachträglich über die Genehmigung der ent-
sprechenden Lastschriftbelastungsbuchung auf seinem 
Konto.
(2) Hat der Kunde eine Belastungsbuchung aus einer 
Lastschrift, für die er dem Zahlungsempfänger eine Ein-
zugsermächtigung erteilt hat, nicht schon genehmigt, so 
hat er Einwendungen gegen diese im Saldo des nächsten 
Rechnungsabschlusses enthaltene Belastungsbuchung 
spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach Zugang 
des Rechnungsabschlusses zu erheben. Macht er seine 
Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Absen-
dung innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen 
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung der 
Belastung. Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung 
des Rechnungsabschlusses besonders hinweisen.

5 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kunden
5.1 Erstattung bei Widerspruch gegen Lastschriftbe-
lastungsbuchung
(1) Widerspricht der Kunde einer noch nicht genehmig
ten Lastschriftbelastungsbuchung, ist die Bank verpflich-
tet, dem Kunden den von seinem Konto abgebuchten 
Lastschriftbetrag unverzüglich zu erstatten. Dabei bringt 
sie das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne die Belastung befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz (1) 
hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen verlangen, die die Bank ihm für die Ausfüh-
rung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen 
sie das Konto des Kunden belastet hat.

5.2 Erstattung bei einer nicht erfolgten oder fehler-
haften Ausführung einer autorisierten Zahlung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung einer autorisierten Zahlung kann der Kunde von 
der Bank die unverzügliche und ungekürzte Erstattung 
des Lastschriftbetrages insoweit verlangen, als die Zah-
lung nicht erfolgt oder fehlerhaft war. Die Bank bringt 
dann das Konto wieder auf den Stand, auf dem es sich 
ohne den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang 
befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Anspruch nach Absatz (1) 
hinaus von der Bank die Erstattung derjenigen Entgelte 
und Zinsen verlangen, die die Bank ihm im Zusammen-
hang mit der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausfüh-
rung der Zahlung in Rechnung gestellt oder mit denen 
sie das Konto des Kunden belastet hat.
(3) Wurde ein Zahlungsvorgang nicht oder fehlerhaft 
ausgeführt, wird die Bank auf Verlangen des Kunden 
den Zahlungsvorgang nachvollziehen und den Kunden 
über das Ergebnis unterrichten.

5.3 Schadensersatz
(1) Bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Ausführung 
einer autorisierten Zahlung oder bei einer nicht auto-
risierten Zahlung kann der Kunde von der Bank einen 
Schaden, der nicht bereits von Nr. II 5.1 und II 5.2 erfasst 
ist, ersetzt verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat 
hierbei ein Verschulden, das einer von ihr zwischenge-
schalteten Stelle zur Last fällt, wie eigenes Verschulden 
zu vertreten. Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Ver-
halten zu der Entstehung eines Schadens beigetragen, 
bestimmt sich nach den Grundsätzen des Mitverschul-
dens, in welchem Umfang Bank und Kunde den Schaden 
zu tragen haben.
(2) Die Haftung nach Absatz (1) ist auf 12.500 Euro be-
grenzt. Diese betragsmäßige Haftungsgrenze gilt nicht
• für nicht autorisierte Zahlungen, 
• bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
• �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und
für den dem Kunden entstandenen Zinsschaden, wenn 
der Kunde Verbraucher ist.

* Bankarbeitstage sind alle Werktage außer Sonnabende, 24. Dezember und 31. Dezember.

7 �siehe Fußnote 1
8  �z. B. US-Dollar
9 siehe Fußnote 5



5.4 Schadensersatzansprüche von Kunden, die keine 
Verbraucher sind, bei einer nicht erfolgten autori-
sierten Zahlung, fehlerhaft ausgeführten autorisier-
ten Zahlung oder nicht autorisierten Zahlung
(1) Abweichend von den Erstattungsansprüchen in Nr. 
II 5.2 und Schadensersatzansprüchen in Nr. II 5.3 haben 
Kunden, die nicht Verbraucher sind, neben etwaigen He-
rausgabeansprüchen nach § 667 BGB und nach §§ 812 ff. 
BGB lediglich Schadensersatzansprüche nach Maßgabe 
folgender Regelungen:
(2) Bei einer nicht erfolgten autorisierten Zahlung, 
fehlerhaft ausgeführten autorisierten Zahlung oder 
nicht autorisierten Zahlung kann der Kunde, der kein 
Verbraucher ist, von der Bank den Ersatz des hierdurch 
entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn 
die Bank die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. 
Hat der Kunde durch ein schuldhaftes Verhalten zu der 
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich 
nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem 
Umfang Bank und Kunde den Schaden zu tragen haben.
(3) Ein Schadensersatzanspruch des Kunden ist der Höhe 
nach auf den Lastschriftbetrag zuzüglich der von der 
Bank in Rechnung gestellten Entgelte und Zinsen be-
grenzt. Soweit es sich hierbei um die Geltendmachung 
von Folgeschäden handelt, ist die Haftung zusätzlich 
auf höchstens 12.500 Euro je Zahlung begrenzt. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit der Bank und für Gefahren, die die 
Bank besonders übernommen hat.

5.5 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Eine Haftung der Bank nach Nr. II 5.2, II 5.3 und II 5.4 
ist ausgeschlossen,
• �wenn die Bank gegenüber dem Kunden nachweist, 

dass der Zahlungsbetrag ungekürzt beim Zahlungs-
dienstleister des Zahlungsempfängers eingegangen 
ist, oder

• �soweit die Zahlung in Übereinstimmung mit der 
vom Zahlungsempfänger angegebenen fehlerhaften 
Kundenkennung des Zahlungsempfängers ausgeführt 
wurde. In diesem Fall kann der Kunde von der Bank 
jedoch verlangen, dass sie sich im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten darum bemüht, den Zahlungsbetrag wieder-
zuerlangen. Für diese Wiederbeschaffung berechnet 
die Bank das im Preis- und Leistungsverzeichnis ausge-
wiesene Entgelt.

(2) Nach Nr. II 5.1 bis II 5.4 geregelte Ansprüche des 
Kunden und Einwendungen des Kunden aufgrund nicht 
oder fehlerhaft ausgeführter Zahlungen oder aufgrund 
nicht autorisierter Zahlungen sind ausgeschlossen, wenn 
der Kunde die Bank nicht spätestens 13 Monate nach 
dem Tag der Belastung mit einer nicht autorisierten oder 
fehlerhaft ausgeführten Zahlung hiervon unterrichtet 
hat. Der Lauf der Frist beginnt nur, wenn die Bank 
den Kunden über die Belastungsbuchung der Zahlung 
entsprechend dem für Kontoinformationen vereinbar-
ten Weg spätestens innerhalb eines Monats nach der 
Belastungsbuchung unterrichtet hat; anderenfalls ist für 
den Fristbeginn der Tag der Unterrichtung maßgeblich. 
Schadensersatzansprüche nach Nr. II 5.3 kann der Kunde 
auch nach Ablauf der Frist in Satz 1 geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung dieser Frist 
verhindert war.
(3) Ansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, wenn die 
einen Anspruch begründenden Umstände
• �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 

Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat, 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt nicht hätten vermieden werden können, oder

• �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG  
– Postbank Online-Banking –
1 Leistungsangebot
(1) Der Konto-/Depotinhaber kann Bankgeschäfte mittels 
Online-Banking in dem von der Bank angebotenen Um-
fang abwickeln.
Zudem kann er Informationen der Bank mittels Online-
Banking abrufen. Die Bank ist berechtigt, dem Konto-/
Depotinhaber Änderungen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen der Bank und der besonderen Bedin-
gungen für einzelne Geschäftsbeziehungen sowie sons
tige, neben den Kontoauszugsinformationen erstellte 
Mitteilungen durch Einstellen in die Online-Banking-
Nachrichten-Box zu übermitteln.
(2) Konto-/Depotinhaber und Bevollmächtigte werden 
im Folgenden einheitlich als „Nutzer“ bezeichnet. Konto 
und Depot werden im Folgenden einheitlich als „Konto“ 
bezeichnet.
(3) Zur Nutzung des Online-Banking gelten die mit der 
Bank gesondert vereinbarten Verfügungslimite.

2 Voraussetzungen zur Nutzung des Online-Banking
Der Nutzer benötigt für die Abwicklung von Bankge-
schäften mittels Online-Banking die mit dem Kreditinsti-
tut vereinbarten personalisierten Sicherheitsmerkmale 
und Authentifizierungsinstrumente, um sich gegenüber 
der Bank als berechtigter Nutzer auszuweisen (siehe 
Nummer 3) und Aufträge zu autorisieren (siehe Nummer 
4).

2.1 Personalisierte Sicherheitsmerkmale
Personalisierte Sicherheitsmerkmale, die auch alphanu-
merisch sein können, sind:
– die persönliche Identifikationsnummer (PIN)
– einmal verwendbare Transaktionsnummern (TAN)
– der Nutzungscode für die elektronische Signatur10

2.2 Authentifizierungsinstrumente
Die TAN beziehungsweise die elektronische Signatur10 
kann dem Nutzer auf folgenden Authentifizierungsin-
strumenten zur Verfügung gestellt werden:
– auf einer Liste mit einmal verwendbaren TAN,
– �mittels eines TAN-Generators, der Bestandteil einer 

Chipkarte10 oder eines anderen elektronischen Geräts 
zur Erzeugung von TAN ist11

– �mittels eines mobilen Endgerätes (z. B. Mobiltelefon) 
zum Empfang von TAN per SMS (mobileTAN)

– auf einer Chipkarte mit Signaturfunktion11

– �auf einem sonstigen Authentifizierungsinstrument, auf 
dem sich Signaturschlüssel befinden11

Für eine Chipkarte benötigt der Teilnehmer zusätzlich 
ein geeignetes Kartenlesegerät.

3 Zugang zum Online-Banking
Der Nutzer erhält Zugang zum Online-Banking, wenn 
– �dieser Nutzer die Kontonummer oder seine individuelle 

Kundenkennung und seine PIN oder elektronische Si-
gnatur übermittelt hat,

– �die Prüfung dieser Daten bei der Bank eine Zugangsbe-
rechtigung des Nutzers ergeben hat und

– �keine Sperre des Zugangs (vgl. Nr. 8.1 und 9) vorliegt.
Nach Gewährung des Zugangs zum Online-Banking 
kann der Nutzer Informationen abrufen oder Aufträge 
erteilen.

4 Online-Banking-Aufträge
4.1 Auftragserteilung und Autorisierung
Der Nutzer muss Online-Banking-Aufträge (z. B. Über-
weisungen) zu deren Wirksamkeit mit dem vereinbarten 
personalisierten Sicherheitsmerkmal (TAN oder elektro-
nische Signatur10) autorisieren und dem Kreditinstitut 
mittels Online-Banking übermitteln. Das Kreditinstitut 
bestätigt mittels Online-Banking den Eingang des Auf-
trags.

4.2 Widerruf von Aufträgen
(1) Die Widerrufbarkeit eines Online-Banking-Auftrags 
richtet sich nach den für die jeweilige Auftragsart 
geltenden besonderen Bedingungen (z. B. „Besondere 
Bedingungen – Überweisungen“).
(2) Der Widerruf von Aufträgen kann nur außerhalb des 
Online-Banking erfolgen, es sei denn, die Bank sieht eine 
Widerrufmöglichkeit im Online-Banking ausdrücklich vor.

5 Bearbeitung von Aufträgen durch das Kreditinsti-
tut
(1) Die Bearbeitung der Online-Banking-Aufträge erfolgt 
an den für die Abwicklung der jeweiligen Auftragsart 
(z. B. Überweisung) auf der Online-Banking-Seite der 
Bank oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ bekannt 
gegebenen Geschäftstagen im Rahmen des ordnungs-
gemäßen Arbeitslaufes. Geht der Auftrag nach dem 
auf der Online-Banking-Seite der Bank angegebenen 
oder im „Preis-und Leistungsverzeichnis“ bestimmten 
Zeitpunkt (Annahmefrist) ein oder fällt der Zeitpunkt 
des Eingangs nicht auf einen Geschäftstag gemäß „Preis- 
und Leistungsverzeichnis“ der Bank, so gilt der Auftrag 
als am darauf folgenden Geschäftstag zugegangen. Die 
Bearbeitung beginnt erst an diesem Tag.
(2) Die Bank wird den Auftrag ausführen, wenn folgende 
Ausführungsbedingungen vorliegen:
– �Der Nutzer hat sich mit einem personalisierten Sicher-

heitsmerkmal legitimiert.
– �Die Berechtigung des Nutzers für die jeweilige Auf-

tragsart (z. B. Wertpapierorder) liegt vor.
– Das Online-Banking-Datenformat ist eingehalten.
– �Das gesondert vereinbarte Online-Banking-Verfügungs-

limit ist nicht überschritten.
– �Die Ausführungsvoraussetzungen nach den für die 

jeweilige Auftragsart maßgeblichen besonderen Be-
dingungen (z. B. ausreichende Kontodeckung gemäß 
den „Besonderen Bedingungen – Überweisungen“) 
liegen vor.

Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Satz 1 
vor, führt die Bank die Online-Banking-Aufträge nach 
Maßgabe der für die jeweilige Auftragsart geltenden Be-
sonderen Bedingungen (z. B. „Besondere Bedingungen 
– Überweisungen“) aus.
(3) Liegen die Ausführungsbedingungen nach Absatz 
2 Satz 1 nicht vor, wird die Bank den Online-Banking-
Auftrag nicht ausführen und den Nutzer über die Nicht-
ausführung und, soweit möglich, über deren Gründe und 
die Möglichkeiten, mit denen Fehler, die zur Ablehnung 
geführt haben, berichtigt werden können, mittels On-
line-Banking eine Information zur Verfügung stellen. 
...

7 Sorgfaltspflichten des Nutzers
7.1 Technische Verbindung zum Online-Banking
Der Nutzer ist verpflichtet, die technische Verbindung 
zum Online-Banking nur über die von der Bank geson-
dert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle (z. B. 
Internetadresse) herzustellen.

7.2 Geheimhaltung des personalisierten Sicherheits-
merkmals und sichere Aufbewahrung des Authenti-
fizierungsinstruments
(1) Der Nutzer hat
– �sein personalisiertes Sicherheitsmerkmal (vgl. Nr. 2.1) 

geheim zu halten und nur über die vom Kreditinstitut 
gesondert mitgeteilten Online-Banking-Zugangskanäle 
an sein Kreditinstitut zu übermitteln sowie

– �sein Authentifizierungsinstrument (vgl. Nr. 2.2) vor dem 
Zugriff anderer Personen sicher zu verwahren.

Denn jede andere Person, die im Besitz des Authenti-
fizierungsinstruments ist, kann in Verbindung mit dem 

dazugehörigen personalisierten Sicherheitsmerkmal das 
Online-Banking-Verfahren missbräuchlich nutzen.
(2) Insbesondere ist Folgendes zum Schutz des persona-
lisierten Sicherheitsmerkmals sowie des Authentifizie-
rungsinstruments zu beachten:
– �Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht elek-

tronisch gespeichert werden (z. B. im Kundensystem).
– �Bei Eingabe des personalisierten Sicherheitsmerkmals 

ist sicherzustellen, dass andere Personen dieses nicht 
ausspähen können.

– �Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht au-
ßerhalb der gesondert vereinbarten Internetseiten ein-
gegeben werden (z. B. nicht auf Online-Händlerseiten).

– �Das personalisierte Sicherheitsmerkmal darf nicht au-
ßerhalb des Online-Banking-Verfahrens weitergegeben 
werden, also beispielsweise nicht per E-Mail.

– �Die PIN und der Nutzungscode für die elektronische 
Signatur dürfen nicht zusammen mit dem Authentifi-
zierungsinstrument verwahrt werden.

– �Der Nutzer darf zur Autorisierung z. B. eines Auftrags, 
der Aufhebung einer Sperre oder zur Freischaltung 
einer neuen TAN-Liste nicht mehr als eine TAN ver-
wenden.

– �Beim mobileTAN-Verfahren darf das Gerät, mit dem 
die TAN empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), nicht 
gleichzeitig für das Online-Banking genutzt werden.

7.3 Sicherheit des Kundensystems
Der Nutzer hat die Sicherheitshinweise auf der Internet-
seite der Bank zum Online-Banking, insbesondere die 
empfohlenen Maßnahmen zum Schutz der eingesetzten 
Hard- und Software (Kundensystem), zu beachten.

7.4 Kontrolle der Auftragsdaten mit vom Kreditinsti-
tut angezeigten Daten
Soweit die Bank dem Nutzer Daten aus seinem Online-
Banking-Auftrag (z. B. Betrag, Kontonummer des 
Zahlungsempfängers, Wertpapierkennnummer) im Kun-
densystem oder über ein anderes Gerät des Nutzers (z. B. 
Mobiltelefon) zur Bestätigung anzeigt, ist der Nutzer 
verpflichtet, vor der Bestätigung die Übereinstimmung 
der angezeigten Daten mit den für die Transaktion vor-
gesehenen Daten zu prüfen.

8 Anzeige- und Unterrichtungspflichten
8.1 Sperranzeige
(1) Stellt der Nutzer
– �den Verlust oder den Diebstahl des Authentifizierungs-

instruments, die missbräuchliche Verwendung oder
– �die sonstige nicht autorisierte Nutzung seines Authen-

tifizierungsinstruments oder seines persönlichen Sicher-
heitsmerkmals oder

– �keine Übereinstimmung der von der Bank dem Nutzer 
angezeigten Transaktionsdaten mit den von ihm für 
die Transaktion vorgesehenen Daten (vgl. Nr. 7.4) fest, 

muss der Nutzer die Bank hierüber unverzüglich unter-
richten (Sperranzeige). Der Nutzer kann der Bank eine 
Sperranzeige jederzeit auch über die gesondert mitge-
teilten Kontaktdaten übermitteln.
(2) Der Nutzer hat jeden Diebstahl oder Missbrauch un-
verzüglich bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.
(3) Hat der Nutzer den Verdacht, dass eine andere Person 
unberechtigt
– �den Besitz an seinem Authentifizierungsinstrument 

oder die Kenntnis seines personalisierten Sicherheits-
merkmals erlangt hat oder

– �das Authentifizierungsinstrument oder das personali-
sierte Sicherheitsmerkmal verwendet, muss er ebenfalls 
eine Sperranzeige abgeben.

8.2 Unterrichtung über nicht autorisierte oder feh-
lerhafte Aufträge
Der Nutzer hat die Bank unverzüglich nach Feststellung 
eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten 
Auftrags hierüber zu unterrichten.

9 Nutzungssperre
9.1 Sperre auf Veranlassung des Nutzers
Die Bank sperrt auf Veranlassung des Nutzers, insbeson-
dere im Fall der Sperranzeige nach Nr. 8.1
– �den Online-Banking-Zugang für ihn oder alle Teilneh-

mer oder
– sein Authentifizierungsinstrument.

9.2 Sperre auf Veranlassung der Bank
(1) Die Bank darf den Online-Banking-Zugang für einen 
Nutzer sperren, wenn
– �sie berechtigt ist, den Online-Banking-Vertrag aus 

wichtigem Grund zu kündigen,
– �sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 

des Authentifizierungsinstruments oder des personali-
sierten Sicherheitsmerkmals dies rechtfertigen oder

– �der Verdacht einer nicht autorisierten oder einer 
betrügerischen Verwendung seines Zahlungsauthenti-
fizierungsinstruments besteht, insbesondere dreimal in 
Folge eine falsche PIN übermittelt wurde.

(2) Die Bank wird den Nutzer unter Angabe der hierfür 
maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens jedoch 
unverzüglich nach der Sperre unterrichten.

9.3 Aufhebung der Sperre
Die Bank wird eine Sperre aufheben oder das personali-
sierte Sicherheitsmerkmal bzw. das Authentifizierungsin-
strument austauschen, wenn die Gründe für die Sperre 
nicht mehr gegeben sind.
Auch hierüber unterrichtet sie den Nutzer in der verein-
barten Weise.

9.4 Automatische Sperre eines chipbasierten Authen-
tifizierungsinstruments

10 Dieses persönliches Sicherheitsmerkmal bietet die Bank derzeit nicht an.		  11 �Dieses Authentifizierungsinstrument bietet die Bank derzeit nicht an.



(1) Die Chipkarte mit Signaturfunktion sperrt sich selbst, 
wenn dreimal in Folge der Nutzungscode für die elektro-
nische Signatur falsch eingegeben wird.
(2) Ein TAN-Generator, der die Eingabe eines eigenen 
Nutzungscodes erfordert, sperrt sich selbst, wenn dieser 
dreimal in Folge falsch eingegeben wird.
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Authentifi-
zierungsinstrumente können dann nicht mehr für das 
Online-Banking genutzt werden. Der Nutzer kann sich 
mit der Bank in Verbindung setzen, um die Nutzungs-
möglichkeit wiederherzustellen.

10 Haftung
10.1 Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten 
Online-Banking-Verfügung und einer nicht oder feh-
lerhaft ausgeführten Online-Banking-Verfügung
Die Haftung der Bank bei einer nicht autorisierten 
Online-Banking-Verfügung und einer nicht oder fehler-
haft ausgeführten Online-Banking-Verfügung richtet 
sich nach den für die jeweilige Auftragsart vereinbarten 
Bedingungen (z. B. „Besondere Bedingungen– Überwei-
sungen“).

10.2 Haftung des Nutzers bei missbräuchlicher Nut-
zung seines Authentifizierungsinstruments
10.2.1 Haftung des Nutzers für nicht autorisierte Zah-
lungsvorgänge vor der Sperranzeige
(1) Beruhen nicht autorisierte Zahlungsvorgänge vor 
der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegan-
genen, gestohlenen oder sonst abhanden gekommenen 
Authentifizierungsinstruments, haftet der Nutzer für den 
der Bank hierdurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, ob 
den Nutzer an dem Verlust oder Diebstahl des Authenti-
fizierungsinstruments ein Verschulden trifft.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen aufgrund einer missbräuchlichen 
Verwendung eines Authentifizierungsinstruments, ohne 
dass dieses verlorengegangen, gestohlen oder sonst 
abhanden gekommen ist, haftet der Nutzer für den 
der Bank dadurch entstehenden Schaden bis zu einem 
Betrag von 150 Euro, wenn der Nutzer seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung der personalisierten Sicherheits-
merkmale schuldhaft verletzt hat.
(3) Ist der Nutzer kein Verbraucher, haftet er für Schäden 
aufgrund von nicht autorisierten Zahlungsvorgängen 
über die Haftungsgrenze von 150 Euro nach Absatz 1 
und 2 hinaus, wenn der Nutzer fahrlässig oder vorsätz-
lich gegen seine Anzeige- und Sorgfaltspflichten nach 
diesen Bedingungen verstoßen hat.
(4) Der Nutzer ist nicht zum Ersatz des Schadens nach 
den Absätzen 1, 2 und 3 verpflichtet, wenn der Nut-
zer die Sperranzeige nach Nummer 8.1 nicht abgeben 
konnte, weil die Bank nicht die Möglichkeit zur Entge-
gennahme der Sperranzeige sichergestellt hatte und der 
Schaden dadurch eingetreten ist.
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Zahlungsvorgängen und hat der Nutzer seine Sorgfalts-
pflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Absicht gehan-
delt, trägt der Nutzer den hierdurch entstandenen Scha-
den in vollem Umfang. Grobe Fahrlässigkeit des Nutzers 
kann insbesondere vorliegen, wenn er 
– �den Verlust oder Diebstahl des Authentifizierungs-

instruments oder die missbräuchliche Nutzung des 
Authentifizierungsinstruments oder des personalisier-
ten Sicherheitsmerkmals der Bank oder die fehlende 
Übereinstimmung der von der Bank dem Nutzer an-
gezeigten Transaktionsdaten mit den von ihm für die 
Transaktion vorgesehenen Daten nicht unverzüglich 
anzeigt, nachdem er hiervon Kenntnis erlangt hat (vgl. 
Nr. 8.1 Absatz 1),

– �das personalisierte Sicherheitsmerkmal im Kundensys-
tem gespeichert hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 1. 
Spiegelstrich),

– �das personalisierte Sicherheitsmerkmal einer anderen 
Person mitgeteilt hat und der Missbrauch dadurch 
verursacht wurde (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 2. Spie-
gelstrich),

– �das personalisierte Sicherheitsmerkmal erkennbar 
außerhalb der gesondert vereinbarten Internetseiten 
eingegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 1 2. Spie-
gelstrich),

– �das personalisierte Sicherheitsmerkmal außerhalb des 
Online-Banking-Verfahrens, beispielsweise per E-Mail, 
weitergegeben hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 4. 
Spiegelstrich),

– �das personalisierte Sicherheitsmerkmal auf dem Au-
thentifizierungsinstrument vermerkt oder zusammen 
mit diesem verwahrt hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 
5. Spiegelstrich), 

– �mehr als eine TAN zur Autorisierung eines Auftrags 
verwendet hat (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 6. Spiegel-
strich),

– �beim mobileTAN-Verfahren das Gerät, mit dem die TAN 
empfangen werden (z. B. Mobiltelefon), auch für das 
Online-Banking nutzt (siehe Nummer 7.2 Absatz 2 7. 
Spiegelstrich).

(6) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit-
raums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht 
werden, beschränkt sich jeweils auf das vereinbarte 
Verfügungslimit.
10.2.2 Haftung bei nicht autorisierten Wertpapiertrans-
aktionen vor der Sperranzeige 
Beruhen nicht autorisierte Wertpapiertransaktionen vor 
der Sperranzeige auf der Nutzung eines verlorengegan-
genen oder gestohlenen Authentifizierungsinstruments 
oder auf der sonstigen missbräuchlichen Nutzung des 
personalisierten Sicherheitsinstruments oder des Authen-

tifizierungsinstruments und ist der Bank hierdurch ein 
Schaden entstanden, haften Bank und Nutzer nach den 
gesetzlichen Grundsätzen des Mitverschuldens.
10.2.3 Haftung der Bank ab der Sperranzeige
Sobald die Bank eine Sperranzeige eines Nutzers erhal-
ten hat, übernimmt sie alle danach durch nicht autori-
sierte Online-Banking-Verfügungen entstehenden Schä-
den. Dies gilt nicht, wenn der Nutzer in betrügerischer 
Absicht gehandelt hat.
10.2.4 Haftungsausschluss
Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn die einen 
Anspruch begründenden Umstände auf einem unge-
wöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignis beruhen, auf 
das diejenige Partei, die sich auf dieses Ereignis beruft, 
keinen Einfluss hat und dessen Folgen trotz Anwendung 
der gebotenen Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden 
werden können.

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG 
– Postbank Card –
II Allgemeine Regelungen
1 Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karten-
inhabers
1.1 Unterschrift
Der Karteninhaber hat die Postbank Card nach Erhalt un-
verzüglich auf dem Unterschriftsfeld unter Verwendung 
eines urkundenechten Schreibmittels entsprechend sei-
ner bei der kontoführenden Stelle der Bank hinterlegten 
Unterschrift zu unterschreiben.

1.2 Sorgfältige und getrennte Aufbewahrung der 
Postbank Card und der Auszahlungsbelege
Die Postbank Card ist mit besonderer Sorgfalt und 
getrennt von Auszahlungsbelegen (z. B. Schecks) aufzu-
bewahren; sie darf insbesondere nicht unbeaufsichtigt 
im Kraftfahrzeug aufbewahrt werden. Denn jeder, der 
im Besitz der Postbank Card ist, hat die Möglichkeit, den 
in der GeldKarte gespeicherten Betrag zu verbrauchen, 
Kontostandsabfragen vorzunehmen und die Kontoaus-
zugsdrucker zu benutzen.

1.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl 
(PIN)
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von der persönlichen Geheim-
zahl (PIN) erlangt. Die persönliche Geheimzahl (PIN) darf 
insbesondere nicht auf der Postbank Card vermerkt oder 
in anderer Weise zusammen mit dieser aufbewahrt wer-
den. Denn jede Person, die die persönliche Geheimzahl 
(PIN) kennt und in den Besitz der Postbank Card kommt, 
hat die Möglichkeit, zu Lasten des auf der Postbank Card 
angegebenen Kontos Verfügungen zu tätigen (z. B. Bar-
geld am Geldautomaten abzuheben). 

2 Bearbeitung von Zahlungsaufträgen durch die 
Bank
Das Kreditinstitut wird den Zahlungsauftrag ausführen, 
wenn sich der Karteninhaber mit dem für den Zahlungs-
auftrag erforderlichen Legitimationsmedium autorisiert 
hat und der vereinbarte Verfügungsrahmen eingehalten 
ist. 
Liegen die Ausführungsvoraussetzungen nach Satz 1 
nicht vor, wird das Kreditinstitut den Zahlungsauftrag 
nicht ausführen und den Karteninhaber über das Termi-
nal, an dem die Karte eingesetzt wird, über die Nichtaus-
führung und deren Gründe unterrichten. 
...

5 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl 
seiner Postbank Card oder die missbräuchliche Nutzung 
von Kartendaten oder eines Legitimationsmediums fest, 
so ist die Bank, und zwar möglichst die kontoführende 
Stelle, unverzüglich zu benachrichtigen. Den Verlust der 
Postbank Card kann der Karteninhaber auch gegen
über dem Zentralen Sperrannahmedienst anzeigen. In 
diesem Fall ist eine Kartensperre nur möglich, wenn der 
Name der kontoführenden Stelle der Bank – möglichst 
mit Bankleitzahl – und die Kontonummer angegeben 
werden. Bei einer Verlustanzeige beim Zentralen Sperr-
annahmedienst werden alle für das betreffende Konto 
ausgegebenen Karten (Postbank Cards und ec-Karten) 
für die weitere Nutzung an Geldautomaten und auto-
matisierten Kassen, für die Aufladung der GeldKarte 
zu Lasten des auf der Karte angegebenen Kontos, 
für Bargeldabhebungen an Schaltern der Bank ohne 
Auszahlungsbeleg sowie für Kontostandsabfragen und 
die Nutzung des Kontoauszugsdruckers gesperrt. Zur 
Beschränkung der Sperre auf die abhandengekommene 
Postbank Card muss sich der Karteninhaber mit der Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung 
setzen.
(2) Trotz einer Sperre kann die Postbank Card weiterhin 
bis zur Vernichtung oder Rückgabe an die Bank zum Ver-
brauch der noch in der GeldKarte gespeicherten Beträge 
verwendet werden.
(3) Wird die Postbank Card gestohlen oder missbräuch-
lich verwendet, ist unverzüglich Anzeige bei der Polizei 
zu erstatten.

6 Fehleingabe der persönlichen Geheimzahl (PIN)
Die Postbank Card kann für Service-Leistungen, für die 
eine persönliche Geheimzahl (PIN) benötigt wird, nicht 
mehr verwendet werden, wenn die persönliche Geheim-
zahl (PIN) dreimal hintereinander falsch eingegeben 
wurde. Der Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit 
der Bank, möglichst mit der kontoführenden Stelle, in 
Verbindung setzen.

7 Sperre und Einziehung der Postbank Card
(1) Die Bank darf die Postbank Card sperren und den 

Einzug der Postbank Card (z. B. an Geldautomaten) ver-
anlassen, wenn 
– �sie berechtigt ist, den Postbank Card-Kartenvertrag aus 

wichtigem Grund zu kündigen, 
– �die Nutzungsberechtigung der Postbank Card durch 

Gültigkeitsablauf oder durch ordentliche Kündigung 
endet,

– �sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit 
der Karte dies rechtfertigen oder

– �der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrüge-
rischen Verwendung der Karte besteht.

(2) Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre 
unterrichten. Die Bank wird die Karte entsperren oder 
diese durch eine neue Karte ersetzen, wenn die Gründe 
für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch hierüber 
unterrichtet sie den Karteninhaber.
(3) Ein zum Zeitpunkt der Einziehung noch in der Geld-
karte gespeicherter Betrag wird zugunsten des auf der 
Postbank Card angegebenen Kontos erstattet.  
...

9 Entgelte und Auslagen 
9.1 Vereinbarung von Entgelten und Auslagen 
Die vom Kunden gegenüber der Bank geschuldeten 
Entgelte und Auslagen richten sich nach dem Inhalt der 
mit ihm abgeschlossenen Vereinbarung und den für 
die Vereinbarung geltenden ergänzenden gesetzlichen 
Vorschriften. Vereinbart die Bank mit dem Kunden im 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ der Bank festgelegte 
Entgelte, werden die relevanten Teile des „Preis- und 
Leistungsverzeichnisses“ der Vereinbarung beigefügt. 

9.2 Änderung von Entgelten 
(1) Änderungen von Entgelten werden dem Kunden spä-
testens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirksam-
werdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektro-
nischen Kommunikationsweg vereinbart (z. B. das Home-
banking), können die Änderungen auch auf diesem 
Wege angeboten werden. Die Zustimmung des Kunden 
zu dem geänderten Entgelt gilt als erteilt, wenn er die 
Leistung der Bank über den ihm mitgeteilten Zeitpunkt 
hinaus weiter in Anspruch nimmt. Auf diese Genehmi-
gungswirkung wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe 
der Änderung besonders hinweisen. Werden dem Kun-
den die Änderungen angeboten, kann er den Vertrag 
vor dem Wirksamwerden der Änderungen auch fristlos 
und kostenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht 
wird ihn die Bank bei der Bekanntgabe der Änderungen 
besonders hinweisen. Kündigt der Kunde, wird das ge-
änderte Entgelt für die gekündigte Geschäftsbeziehung 
nicht zugrunde gelegt.
(2) Soweit es sich bei dem Karteninhaber nicht um einen 
Verbraucher handelt, kann mit diesem eine von Abs. 1 
abweichende Vereinbarung getroffen werden.  
...

12 Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Kontoinhabers
12.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfü-
gung 
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung in 
Form der 
– �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
– �Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos
hat die Bank gegen den Kontoinhaber keinen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist ver-
pflichtet, dem Kontoinhaber den Betrag unverzüglich 
und ungekürzt zu erstatten. Wurde der Betrag seinem 
Konto belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den 
Stand, auf dem es sich ohne die nicht autorisierte Kar-
tenverfügung befunden hätte.

12.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung in Form der
– �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
– �Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos
kann der Kontoinhaber von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages in-
soweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. Wurde der Betrag seinem Konto 
belastet, bringt die Bank dieses wieder auf den Stand, 
auf dem es sich ohne die nicht erfolgte oder fehlerhafte 
Kartenverfügung befunden hätte.
(2) Der Kunde kann über den Absatz (1) hinaus von der 
Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen insoweit 
verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit der nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der autorisier-
ten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder seinem 
Konto belastet wurden.
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass die 
Kartenverfügung beim Zahlungsdienstleister des Zah-
lungsempfängers erst nach Ablauf der Ausführungsfrist 
in Nummer II 9 eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche 
des Kontoinhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausge-
schlossen. Ist dem Kunden durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nr. 12.3.



(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder 
fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfü-
gung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen 
und ihn über das Ergebnis unterrichten.

12.3 Schadensersatzansprüche des Kontoinhabers
Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung 
oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann 
der Kontoinhaber von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von Nr. 12.1 oder 12.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwi-
schengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. Handelt es sich bei dem Kontoinhaber 
nicht um einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der 
Karte in einem Land außerhalb Deutschlands und des 
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR)12 (Drittstaat)13 
oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung)15, beschränkt sich die Haftung der 
Bank für das Verschulden einer an der Abwicklung des 
Zahlungsvorgangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung einer solchen Stelle. Hat der 
Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Ent-
stehung des Schadens beigetragen, bestimmt sich nach 
den Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Um-
fang Bank und Karteninhaber den Schaden zu tragen 
haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 12.500 
Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betragsmäßige 
Haftungsbeschränkung gilt nicht
– für nicht autorisierte Kartenverfügungen,
– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank,
– �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und
– �für den dem Kontoinhaber entstandenen Zinsschaden, 

soweit der Karteninhaber Verbraucher ist.

12.4 Haftungs- und Einwendungsausschluss
(1) Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 12.1 bis 12.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Kontoinhaber die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es 
sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder feh-
lerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-mo-
natigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kontoin-
haber über die aus der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Kontoinfor-
mationen vereinbarten Weg spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 
12.3 kann der Kontoinhaber auch nach Ablauf der Frist 
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war.
(2) Ansprüche des Kontoinhabers gegen die Bank sind 
ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch begrün-
denden Umstände 
– �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 

Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden kön-
nen, oder

– �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden.

13 Haftung des Kontoinhabers für nicht autorisierte 
Kartenverfügungen
13.1 Haftung des Kontoinhabers bis zur Sperran-
zeige
(1) Verliert der Karteninhaber seine Karte oder PIN, wer-
den sie ihm gestohlen oder kommen sie sonst abhanden 
und kommt es dadurch zu nicht autorisierten Kartenver-
fügungen in Form der 
– �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte,
– �Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos,
so haftet der Kontoinhaber für Schäden, die bis zum 
Zeitpunkt der Sperranzeige verursacht werden, in Höhe 
von maximal 150 Euro, ohne dass es darauf ankommt, 
ob den Karteninhaber an dem Verlust, Diebstahl oder 
sonstigen Abhandenkommen ein Verschulden trifft.
(2) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen, ohne dass ein Verlust, Diebstahl 
oder ein sonstiges Abhandenkommen der Karte oder 
PIN vorliegt, haftet der Kontoinhaber für die hierdurch 
entstandenen Schäden bis zu einem Betrag von maximal 
150 Euro, wenn der Karteninhaber seine Pflicht zur 
sicheren Aufbewahrung von Karte oder PIN schuldhaft 
verletzt hat.
(3) Handelt es sich bei dem Kontoinhaber nicht um 
einen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Karte 
in einem Land außerhalb Deutschlands und des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraumes (EWR)12 (Drittstaat)14 
oder in der Währung eines Staates außerhalb des EWR 
(Drittstaatenwährung)15, trägt der Kontoinhaber den 
aufgrund nicht autorisierter Kartenverfügungen entste-
henden Schaden nach Absatz 1 und 2 auch über einen 
Betrag von maximal 150 Euro hinaus, wenn der Karten-
inhaber die ihm nach diesen Bedingungen obliegenden 
Pflichten fahrlässig verletzt hat. Hat die Bank durch eine 
Verletzung ihrer Pflichten zur Entstehung des Schadens 
beigetragen, haftet die Bank für den entstandenen 
Schaden im Umfang des von ihr zu vertretenen Mitver-
schuldens.

(4) Der Kontoinhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz (1) bis (3) verpflichtet, wenn der Karten-
inhaber die Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil 
die Bank nicht die Möglichkeit zur Entgegennahme der 
Sperranzeige sichergestellt hatte und der Schaden da-
durch eingetreten ist.
(5) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autori-
sierten Verfügungen und hat der Karteninhaber seine 
Sorgfaltspflichten nach diesen Bedingungen vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt oder in betrügerischer Ab-
sicht gehandelt, trägt der Kontoinhaber den hierdurch 
entstandenen Schaden in vollem Umfang. Grobe Fahr-
lässigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann 
vorliegen, wenn
– �er den Verlust, Diebstahl oder die missbräuchliche Ver-

fügung der Bank oder dem Zentralen Sperrannahme-
dienst schuldhaft nicht unverzüglich mitgeteilt hat,

– �die persönliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt 
oder zusammen mit der Karte verwahrt war (z. B. im 
Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt 
wurde),

– �die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mit-
geteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeitraums, 
für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht werden, 
beschränkt sich jeweils auf den für die Karte geltenden 
Verfügungsrahmen.
13.2 Haftung des Kontoinhabers ab Sperranzeige
Sobald der Bank oder dem Zentralen Sperrannahme-
dienst der Verlust oder Diebstahl der Karte, die miss-
bräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht auto-
risierte Nutzung von Karte oder PIN angezeigt wurde, 
übernimmt die Bank alle danach durch Verfügungen in 
Form der
– �Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten,
– �Verwendung der Karte an automatisierten Kassen von 

Handels- und Dienstleistungsunternehmen,
– Aufladung der GeldKarte und
– �Verwendung der Karte zum Aufladen eines Prepaid-

Mobilfunk-Kontos entstehenden Schäden. 
Handelt der Karteninhaber in betrügerischer Absicht, 
trägt der Kontoinhaber auch die nach der Sperranzeige 
entstehenden Schäden.

13.3 Haftung des Kontoinhabers für den in der 
GeldKarte gespeicherten Betrag
Eine Sperrung der GeldKarte für das Bezahlen an auto-
matisierten Kassen ist nicht möglich. Bei Verlust, Dieb-
stahl sowie im Falle der missbräuchlichen Verwendung 
oder einer sonstigen nicht autorisierten Nutzung der 
GeldKarte zum Bezahlen an automatisierten Kassen er-
stattet die Bank den in der GeldKarte gespeicherten Be-
trag nicht, denn jeder, der im Besitz der Karte ist, kann 
den in der GeldKarte gespeicherten Betrag ohne Einsatz 
der PIN verbrauchen.

III Besondere Regelungen für einzelne Nutzungs-
arten
1 Bargeldabhebungen an Geldautomaten und bar-
geldloses Bezahlen an automatisierten Kassen in 
Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN)
1.1 Verfügungsrahmen 
(1) Für Verfügungen an Geldautomaten und automati-
sierten Kassen teilt die Bank dem Kontoinhaber einen 
jeweils für einen bestimmten Zeitraum geltenden Ver-
fügungsrahmen mit. Bei jeder Nutzung der Postbank 
Card an Geldautomaten und automatisierten Kassen 
in Verbindung mit der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
wird geprüft, ob der Verfügungsrahmen durch vorange-
gangene Verfügungen bereits ausgeschöpft ist. Verfü-
gungen, mit denen der Verfügungsrahmen überschritten 
würde, werden unabhängig vom aktuellen Kontostand 
und einem etwa zuvor zum Konto eingeräumten Kredit 
abgewiesen.
(2) Der Karteninhaber darf den Verfügungsrahmen nur 
im Rahmen des Kontoguthabens oder eines vorher für 
das Konto eingeräumten Kredits in Anspruch nehmen.

1.2 Zahlungsverpflichtung der Bank; Reklamationen 
(1) Die Bank hat sich gegenüber den Betreibern von 
Geldautomaten und automatisierten Kassen vertraglich 
verpflichtet, die Beträge, über die unter Verwendung 
der an den Karteninhaber ausgegebenen Postbank Card 
verfügt wurde, an die Betreiber zu vergüten.
(2) Einwendungen und sonstige Beanstandungen des 
Karteninhabers aus dem Vertragsverhältnis zu dem Un-
ternehmen, bei dem bargeldlos an einer automatisierten 
Kasse bezahlt worden ist, sind unmittelbar gegenüber 
diesem Unternehmen geltend zu machen. 
...

Besondere Bedingungen der  
Deutsche Postbank AG 
– MasterCard und VISA Card –
I �Zahlungsverkehrsbezogene Anwendungen
1 Verwendungsmöglichkeiten 
1.1 zu Zahlungsverkehrszwecken 
(1) Mit der von der Deutsche Postbank AG (im Fol-
genden „Bank“ genannt) ausgegebenen MasterCard 
und VISA Card kann der Karteninhaber im Inland und 
als weitere Dienstleistung auch im Ausland 
–  �mit der MasterCard bei den MasterCard-Vertragsun-

ternehmen und mit der VISA Card bei VISA-Vertrags-
unternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos 
bezahlen und 

– �darüber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldau-
tomaten sowie an Kassen von Kreditinstituten – dort 
zusätzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers – Bar-

geld beziehen (Bargeldauszahlungsservice); über die 
Höchstbeträge beim Bezug von Bargeld wird die Bank 
den Karteninhaber gesondert unterrichten. 

(2) Die Vertragsunternehmen sowie die Kredit-institute 
und die Geldautomaten im Rahmen des Bargeldaus-
zahlungsservice sind an den Akzeptanzsymbolen zu 
erkennen, die auf der MasterCard und der VISA Card 
(im Folgenden insgesamt auch „Kreditkarte“ genannt) 
zu sehen sind. 
(3) Soweit mit der Kreditkarte zusätzliche Leistungen 
(z.B. Versicherungen) verbunden sind, wird der Kartenin-
haber hierüber gesondert informiert. 
(4) Der Karteninhaber darf VISA Corporate Cards und 
VISA Business Cards ausschließlich für Geschäftsausga-
ben nutzen. Geschäftsausgaben sind Ausgaben für Güter 
und Dienstleistungen, die der Karteninhaber in seiner 
Eigenschaft als Repräsentant des Unternehmens tätigt. 
(5) Verfügungen über auf dem Kreditkartenkonto 
unterhaltene Guthaben sind nur durch schriftlich oder 
telefonisch beauftragte Überweisungen auf das vom 
Karteninhaber benannte Referenzkonto möglich. Bei 
einem telefonisch erteilten Überweisungsauftrag muss 
der Karteninhaber zugleich Inhaber des Referenzkontos 
sein. Die Bank ist berechtigt, bei telefonisch erteilten 
Überweisungen Betragsgrenzen je Überweisung festzu-
legen. Der für das Guthaben jeweils gewährte Zinssatz 
ergibt sich aus der monatlichen Kreditkartenabrech-
nung. Die Zinsen werden monatlich dem Kreditkarten-
konto gutgeschrieben. 
1.2 als Speichermedium für Zusatzanwendungen 
Verfügt die an den Kunden ausgegebene Kreditkarte 
über einen Chip, so kann die Kreditkarte auch als Spei-
chermedium für Zusatzanwendungen 
–  �der Bank nach Maßgabe des mit der Bank abgeschlos-

senen Vertrages (bankgenerierte Zusatzanwendung) 
oder 

– �eines Vertragsunternehmens nach Maßgabe des mit 
diesem abgeschlossenen Vertrages (unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung) verwendet werden. 

2 Persönliche Geheimzahl (PIN) 
(1) Für die Nutzung von Geldautomaten und von auto-
matisierten Kassen kann dem Karteninhaber für seine 
Kreditkarte eine persönliche Geheimzahl (PIN) zur 
Verfügung gestellt werden. Die Bank ist berechtigt, bei 
Ausgabe einer MasterCard und VISA Card für denselben 
Karteninhaber für beide Kreditkarten (Kreditkarten-
Doppel) eine gemeinsame persönliche Geheimzahl (PIN) 
zur Verfügung zu stellen. 
(2) Die Kreditkarte kann an Geldautomaten sowie an 
automatisierten Kassen, an denen im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Kreditkarte die PIN eingege-
ben werden muss, sowie durch Unterzeichnung eines 
Belegs nicht mehr eingesetzt werden, wenn die PIN 
dreimal hintereinander falsch eingegeben wurde. Der 
Karteninhaber sollte sich in diesem Fall mit seiner Bank, 
möglichst mit der kontoführenden Stelle, in Verbindung 
setzen. 

3 �Autorisierung von Kartenzahlungen durch den 
Karteninhaber 

(1) Bei Nutzung der Kreditkarte ist entweder 
–  �ein Beleg zu unterschreiben, auf den das Vertragsun-

ternehmen die Kartendaten übertragen hat, oder 
–  �an Geldautomaten und automatisierten Kassen die 

PIN einzugeben.
Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber 
und Vertragsunternehmen kann der Karteninhaber 
– insbesondere zur Beschleunigung eines Geschäftsvor-
falls – ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu 
unterzeichnen, und stattdessen lediglich seine Kredit-
kartennummer angeben. Die Bank ist in diesem Falle 
berechtigt, zusätzlich 
- �die Angabe mehrerer Merkmale aus den personen-

bezogenen Daten des Karteninhabers (nachfolgend 
„persönliches Merkmal“) oder

- �die Eingabe einer unmittelbar vor Durchführung der 
Verfügung über ein mobiles Endgerät (z.B. Mobiltele-
fon) per SMS bekanntgegebenen Transaktionsnummer 
(mobileTAN)

zu verlangen. Für den Versand der mobileTAN per SMS 
nutzt die Bank den für das Postbank Girokonto ein-
gerichteten mobileTAN-Service, insbesondere die dort 
eingerichtete Telefonnummer.
(2) Mit dem Einsatz der Kreditkarte erteilt der Kartenin-
haber die Zustimmung (Autorisierung) zur Ausführung 
der Kartenzahlung. Soweit dafür zusätzlich eine PIN 
oder die Unterschrift erforderlich ist, wird die Zustim-
mung erst mit deren Einsatz erteilt. Nach der Erteilung 
der Zustimmung kann der Karteninhaber die Kartenzah-
lung nicht mehr widerrufen. 

4 �Ablehnung von Kartenzahlungen durch die Bank 
Die Bank ist berechtigt, die Kartenzahlung abzulehnen, 
wenn 
– �sich der Karteninhaber nicht mit seiner PIN legitimiert 

hat, 
– �der für die Kartenzahlung geltende Verfügungsrah-

men der Kreditkarte oder die finanzielle Nutzungs-
grenze nicht eingehalten ist oder 

– �die Kreditkarte gesperrt ist oder
- �das abgefragte persönliche Merkmal (vgl. Nr. 3 Abs. 1 

Satz 3) oder die mobileTAN falsch eingegeben wurde 
oder

- �beim Einsatz der Kreditkarte der Verdacht einer nicht 
autorisierten oder betrügerischen Verwendung der 
Kreditkarte besteht.

Hierüber wird der Karteninhaber über das Terminal, an 
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dem die Kreditkarte eingesetzt wird, unterrichtet. 

5 Ausführungsfrist 
Der Zahlungsvorgang wird vom Zahlungsempfänger 
ausgelöst. Nach Zugang des Zahlungsauftrages bei der 
Bank ist diese verpflichtet sicherzustellen, dass der Kar-
tenzahlungsbetrag spätestens an dem im „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zeitpunkt beim Zah-
lungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. 

6 Finanzielle Nutzungsgrenze 
(1) Der Karteninhaber darf die Kreditkarte nur innerhalb 
des Verfügungsrahmens der Kreditkarte und nur in der 
Weise nutzen, dass ein Ausgleich der Kartenumsätze bei 
Fälligkeit gewährleistet ist. Der Karteninhaber kann mit 
seiner Bank eine Änderung des Verfügungsrahmens sei-
ner Kreditkarte vereinbaren. 
(2) Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nut-
zungsgrenze nicht einhält, ist die Bank berechtigt, den 
Ersatz der Aufwendungen zu verlangen, die aus der 
Nutzung der Kreditkarte entstehen. Die Genehmigung 
einzelner Kreditkartenumsätze führt weder zur Einräu-
mung eines Kredites noch zur Erhöhung eines zuvor ein-
geräumten Kredites, sondern erfolgt in der Erwartung, 
dass ein Ausgleich der Kreditkartenumsätze bei Fälligkeit 
gewährleistet ist. 
(3) Übersteigt die Buchung von Kreditkartenumsätzen 
ein vorhandenes Kontoguthaben oder einen vorher für 
das Konto eingeräumten Kredit, so führt die Buchung 
lediglich zu einer geduldeten Kontoüberziehung. 

7 �Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karten-
inhabers 

7.1 Unterschrift 
Der Karteninhaber hat seine Kreditkarte nach Erhalt un-
verzüglich auf dem Unterschriftsfeld zu unterschreiben. 
7.2 Sorgfältige Aufbewahrung der Kreditkarte 
Die Kreditkarte ist mit besonderer Sorgfalt aufzubewah-
ren, um zu verhindern, dass sie abhanden kommt und 
missbräuchlich verwendet wird. Sie darf insbesondere 
nicht unbeaufsichtigt im Kraftfahrzeug aufbewahrt 
werden. Denn jede Person, die im Besitz der Kreditkarte 
ist, hat die Möglichkeit, mit ihr missbräuchliche Verfü-
gungen zu tätigen. 
7.3 Geheimhaltung der persönlichen Geheimzahl (PIN) 
Der Karteninhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass keine 
andere Person Kenntnis von seiner persönlichen Geheim-
zahl (PIN) erlangt. Sie darf insbesondere nicht auf der 
Kreditkarte vermerkt oder in anderer Weise zusammen 
mit dieser aufbewahrt werden. Jede Person, die die PIN 
kennt und in den Besitz der Kreditkarte kommt, hat die 
Möglichkeit, zusammen mit der PIN und der Kreditkarte 
missbräuchliche Verfügungen zu tätigen (z.B. Geld an 
Geldautomaten abzuheben). 
7.4 Unterrichtungs- und Anzeigepflichten des Karten-
inhabers 
(1) Stellt der Karteninhaber den Verlust oder Diebstahl 
seiner Kreditkarte, die missbräuchliche Verwendung oder 
eine sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte 
oder PIN fest oder hat der Karteninhaber den Verdacht, 
dass die Kreditkarte unter Verwendung eines persön-
lichen Merkmals (vgl. Nr. 3 Abs. 1 Satz 3) oder einer 
mobileTAN missbräuchlich verwendet worden ist, so ist 
die Bank, und zwar möglichst die kontoführende Stelle, 
oder eine Repräsentanz des jeweiligen Kreditkartenver-
bundes unverzüglich zu unterrichten, um die Kreditkarte 
sperren zu lassen. Die Kontaktdaten, unter denen eine 
Sperranzeige abgegeben werden kann, werden dem 
Karteninhaber gesondert mitgeteilt. Der Karteninhaber 
hat jeden Diebstahl oder Missbrauch auch unverzüglich 
bei der Polizei anzuzeigen. 
(2) Hat der Karteninhaber den Verdacht, dass eine an-
dere Person unberechtigt in den Besitz seiner Kreditkarte 
gelangt ist, eine missbräuchliche Verwendung oder eine 
sonstige nicht autorisierte Nutzung von Kreditkarte 
oder PIN vorliegt, muss er ebenfalls eine Sperranzeige 
abgeben. 
(3) Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatz-
anwendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in 
Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Kre-
ditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung einer 
bankgenerierten Zusatzanwendung kommt nur gegen-
über der Bank in Betracht und richtet sich nach dem mit 
der Bank abgeschlossenen Vertrag. 
(4) Der Karteninhaber hat die Bank unverzüglich nach 
Feststellung einer nicht autorisierten oder fehlerhaft aus-
geführten Kartenzahlung zu unterrichten. 

8 Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers 
(1) Die Bank ist gegenüber Vertragsunternehmen so-
wie den Kreditinstituten, die die Kreditkarte an ihren 
Geldautomaten akzeptieren, verpflichtet, die vom Kar-
teninhaber mit der Kreditkarte getätigten Umsätze zu 
begleichen. 
(2) Die Bank unterrichtet den Karteninhaber mindestens 
einmal monatlich auf dem vereinbarten Weg über alle 
im Zusammenhang mit der Begleichung der Kartenum-
sätze entstehenden Aufwendungen. 
Mit Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, wird die 
Art und Weise sowie die zeitliche Folge der Unterrich-
tung gesondert vereinbart. 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Betrag fällig, 
nachdem die Bank dem Karteninhaber Abrechnung 
erteilt hat. 
(3) Einwendungen und sonstige Beanstandungen des 
Karteninhabers aus seinem Vertragsverhältnis zu dem 
Vertragsunternehmen, bei dem die Kreditkarte einge-
setzt wurde, sind unmittelbar gegenüber dem Vertrags-

unternehmen geltend zu machen. 

9 Fremdwährungsumrechnung 
Nutzt der Karteninhaber die Kreditkarte für Verfü-
gungen, die nicht auf Euro lauten, wird das Konto 
gleichwohl in Euro belastet. Die Bestimmung des Kurses 
bei Fremdwährungsgeschäften ergibt sich aus dem 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“. Eine Änderung des in 
der Umrechnungsregelung genannten Referenzwechsel-
kurses wird unmittelbar und ohne vorherige Benachrich-
tigung des Karteninhabers wirksam. 

10 Kreditkarten Online-Service 
(1) Für Teilnehmer des Verfahrens „Postbank Online-
Banking“ wird die monatliche Kreditkartenabrechnung 
über die Internet-Adresse www.postbank.de zur Ein-
sichtnahme bereitgehalten. Vor jeder Anfrage hat der 
Karteninhaber die im Rahmen des Verfahrens „Postbank 
Online-Banking“ genutzte PIN einzugeben. 
(2) Für Karteninhaber, die nicht am Verfahren „Postbank 
Online-Banking“ teilnehmen oder kein Postbank Giro-
konto für die Belastung der Kreditkartenumsätze ange-
geben haben, wird ein Zugang außerhalb des Verfahrens 
„Postbank Online-Banking“ zur Verfügung gestellt. Den 
hierfür benötigten persönlichen Zugangscode wird die 
Bank dem Karteninhaber auf Anforderung übermitteln. 
Diesen Zugangscode hat der Karteninhaber nach Erhalt 
unverzüglich zu ändern. 
(3) Hat der Karteninhaber die Teilnahme am Kreditkar-
ten Online-Service mit der Bank vereinbart, entfällt die 
monatliche Übersendung der Kreditkartenabrechnung 
(vgl. Nr. 8 Abs. 2). Der Kalendertag eines jeden Monats, 
ab dem die Kreditkartenabrechnung zur Einsichtnahme 
bereitgestellt wird, ergibt sich aus der Bedienungsanlei-
tung. Die Bank wird die Kreditkartenabrechnung einen 
angemessenen Zeitraum, der mindestens ein halbes Jahr 
beträgt, zur Einsichtnahme bereithalten. Mit dem Kredit-
karten Online-Service kann der Karteninhaber darüber 
hinaus Informationen zu seiner Kreditkarte (z.B. über 
den Verfügungsrahmen) einsehen. Auf Wunsch des Kun-
den übersendet die Bank die Kreditkartenabrechnung 
zusätzlich gegen Entgelt. 
(4) Bei Teilnahme am Kreditkarten Online-Service werden 
die Kreditkartenumsätze nach vorheriger Bereitstel-
lung der Kreditkartenabrechnung dem angegebenen 
Konto belastet. Von Girokonten, die bei einem anderen 
Kreditinstitut geführt werden, werden die Kreditkarte-
numsätze nach vorheriger Bereitstellung der Kreditkar-
tenabrechnung aufgrund einer Einzugsermächtigungs-
lastschrift abgebucht. 

11 �Prüfen der Rechnungszusammenstellungen, 
Abrechnungen und sonstigen Mitteilungen der 
Bank, Frist für Einwendungen, Genehmigung 
durch Schweigen 

(1) Der Karteninhaber hat Rechnungszusammenstel-
lungen sowie sonstige Abrechnungen und Mitteilungen 
der Bank auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu 
erheben. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen 
kann einen Schadensersatzanspruch der Bank gegen den 
Karteninhaber begründen. 
(2) Unbeschadet der Verpflichtung, Einwendungen ge-
gen Rechnungszusammenstellungen und Abrechnungen 
unverzüglich zu erheben, gelten diese als genehmigt, 
wenn ihnen nicht innerhalb von 28 Tagen nach Zugang 
widersprochen wird. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung. Der Kunde wird bei Fristbeginn 
auf diese Folgen besonders hingewiesen. Der Kunde 
kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung der Rech-
nungszusammenstellung verlangen, muss dann aber die 
Unrichtigkeit beweisen. 
(3) Etwaige Einwendungen sind gegenüber der Bank 
zu erheben, und zwar möglichst gegenüber der konto-
führenden Stelle oder gegenüber dem Card Service der 
Bank. 

12 �Guthabenverzinsung und Jahressteuerbeschei-
nigung 

Gewährt die Bank für auf Kreditkartenkonten unter-
haltene Guthaben Zinsen und hat sie einen Steuer-
abzug vorzunehmen, erhält der Steuerpflichtige eine 
Jahressteuerbescheinigung über die an das Finanzamt 
abgeführte Kapitalertragssteuer, soweit mit dem Kunden 
nicht die Ausstellung einer Einzelsteuerbescheinigung 
vereinbart worden ist. Die Ausstellung einer Jahresbe-
scheinigung nach § 24 c EStG bleibt hiervon unberührt. 

13 Entgelte 
(1) Die vom Karteninhaber gegenüber der Bank ge-
schuldeten Entgelte ergeben sich aus dem „Preis- und 
Leistungsverzeichnis“ der Bank. 
(2) Änderungen der Entgelte werden dem Karteninhaber 
spätestens zwei Monate vor dem Zeitpunkt ihres Wirk-
samwerdens in Textform angeboten. Hat der Kartenin-
haber mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
einen elektronischen Kommunikationsweg vereinbart 
(z.B. das Online-Banking), können die Änderungen auch 
auf diesem Wege angeboten werden. Die Zustimmung 
des Karteninhabers gilt als erteilt, wenn er seine Ab-
lehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf 
diese Genehmigungswirkung wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
(3) Werden dem Karteninhaber Änderungen der Ent-
gelte angeboten, kann er diese Geschäftsbeziehung vor 
dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Änderungen auch fristlos und kostenfrei kündigen. 
Auf dieses Kündigungsrecht wird ihn die Bank in ihrem 
Angebot besonders hinweisen. 
(4) Bei Entgelten und deren Änderung für Zahlungen 
von Karteninhabern, die nicht Verbraucher sind, ver-

bleibt es bei den Regelungen in Nr. 12 Absatz 2 bis 6 
AGB Postbank. 

14 �Erstattungs- und Schadensersatzansprüche des 
Karteninhabers 

14.1 Erstattung bei nicht autorisierter Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung 
in Form 
– �der Abhebung von Bargeld oder 
– �der Verwendung der Kreditkarte bei Vertrags-unter-

nehmen 
hat die Bank gegen den Karteninhaber keinen Anspruch 
auf Erstattung ihrer Aufwendungen. Die Bank ist ver-
pflichtet, dem Karteninhaber den Betrag unverzüglich 
und ungekürzt zu erstatten. 
14.2 Erstattung bei nicht erfolgter oder fehlerhafter Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften Aus-
führung einer autorisierten Kartenverfügung in Form 
– �der Abhebung von Bargeld oder 
– �der Verwendung der Karte bei Vertragsunternehmen 
kann der Karteninhaber von der Bank die unverzügliche 
und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages in-
soweit verlangen, als die Kartenverfügung nicht erfolgte 
oder fehlerhaft war. 
(2) Der Karteninhaber kann über den Absatz 1 hinaus 
von der Bank die Erstattung der Entgelte und Zinsen 
insoweit verlangen, als ihm diese im Zusammenhang mit 
der nicht erfolgten oder fehlerhaften Ausführung der 
autorisierten Kartenverfügung in Rechnung gestellt oder 
seinem Konto belastet wurden. 
(3) Besteht die fehlerhafte Ausführung darin, dass eine 
autorisierte Kartenverfügung beim Zahlungsdienstleister 
des Zahlungsempfängers erst nach Ablauf der Ausfüh-
rungsfrist eingeht (Verspätung), sind die Ansprüche des 
Karteninhabers nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlos-
sen. Ist dem Karteninhaber durch die Verspätung ein 
Schaden entstanden, haftet die Bank nach Nr. 14.3. 
(4) Wurde eine autorisierte Kartenverfügung nicht oder 
fehlerhaft ausgeführt, wird die Bank die Kartenverfü-
gung auf Verlangen des Karteninhabers nachvollziehen 
und ihn über das Ergebnis unterrichten. 
14.3 Schadensersatzansprüche des Karteninhabers 
aufgrund einer nicht autorisierten oder einer nicht 
erfolgten oder fehlerhaften Ausführung einer autorisier-
ten Kartenverfügung 
(1) Im Falle einer nicht autorisierten Kartenverfügung 
oder im Falle einer nicht erfolgten oder fehlerhaften 
Ausführung einer autorisierten Kartenverfügung kann 
der Karteninhaber von der Bank einen Schaden, der 
nicht bereits von Nr. 14.1 und 14.2 erfasst ist, ersetzt 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn die Bank die Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat. Die Bank hat hierbei 
ein Verschulden, das einer zwischengeschalteten Stelle 
zur Last fällt, wie eigenes Verschulden zu vertreten, es 
sei denn, dass die wesentliche Ursache bei einer zwi-
schengeschalteten Stelle liegt, die der Karteninhaber 
vorgegeben hat. 
(2) Handelt es sich bei dem Karteninhaber nicht um ei-
nen Verbraucher oder erfolgt der Einsatz der Kreditkarte 
in einem Land außerhalb Deutschlands und des Europä-
ischen Wirtschaftsraumes (EWR) (Drittstaat)1 oder in der 
Währung eines Staates außerhalb des EWR (Drittstaaten-
währung)2, beschränkt sich die Haftung der Bank für das 
Verschulden einer an der Abwicklung des Zahlungsvor-
gangs beteiligten Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unterweisung einer solchen Stelle. 
(3) Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhal-
ten zur Entstehung des Schadens beigetragen, bestimmt 
sich nach den Grundsätzen des Mitverschuldens, in wel-
chem Umfang Bank und Karteninhaber den Schaden zu 
tragen haben. Die Haftung nach diesem Absatz ist auf 
12.500 Euro je Kartenzahlung begrenzt. Diese betrags-
mäßige Haftungsbeschränkung gilt nicht 
– � für nicht autorisierte Kartenzahlungen, 
– �bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Bank, 
– �für Gefahren, die die Bank besonders übernommen 

hat, und 
– �für den dem Karteninhaber entstandenen Zinsschaden, 

soweit der Karteninhaber Verbraucher ist. 
14.4 Frist für die Geltendmachung von Ansprüchen nach 
Nr. 14.1–14.3 
Ansprüche gegen die Bank nach Nr. 14.1 bis 14.3 sind 
ausgeschlossen, wenn der Karteninhaber die Bank nicht 
spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belastung mit 
der Kartenverfügung darüber unterrichtet hat, dass es 
sich um eine nicht autorisierte, nicht erfolgte oder feh-
lerhafte Kartenverfügung handelt. Der Lauf der 13-mo-
natigen Frist beginnt nur, wenn die Bank den Kartenin-
haber über die aus der Kartenverfügung resultierende 
Belastungsbuchung entsprechend dem für Umsatzinfor-
mationen vereinbarten Weg, spätestens innerhalb eines 
Monats nach der Belastungsbuchung, unterrichtet hat; 
anderenfalls ist für den Fristbeginn der Tag der Unter-
richtung maßgeblich. Haftungsansprüche nach Nummer 
14.3 kann der Karteninhaber auch nach Ablauf der Frist 
in Satz 1 geltend machen, wenn er ohne Verschulden an 
der Einhaltung dieser Frist verhindert war. 
14.5 Erstattungsanspruch bei autorisierter Kartenver-
fügung ohne genaue Betragsangabe und Frist für die 
Geltendmachung des Anspruchs 
(1) Der Karteninhaber kann von der Bank die unverzüg-
liche und ungekürzte Erstattung des Verfügungsbetrages 
verlangen, wenn er eine Kartenverfügung bei einem 
Vertragsunternehmen in der Weise autorisiert hat, dass 
– �bei der Autorisierung der genaue Betrag nicht angege-

ben wurde und 

16 siehe Fußnote 1	 17 siehe Fußnote 2	



– �der Zahlungsvorgang den Betrag übersteigt, den der 
Karteninhaber entsprechend seinem bisherigen Ausga-
beverhalten, dem Inhalt des Kartenvertrages und den 
jeweiligen Umständen des Einzelfalles hätte erwarten 
können; mit einem etwaigen Währungsumtausch 
zusammenhängende Gründe bleiben außer Betracht, 
wenn der vereinbarte Referenzwechselkurs zugrunde 
gelegt wurde. 

Der Karteninhaber ist verpflichtet, gegenüber der Bank 
die Sachumstände darzulegen, aus denen er seinen Er-
stattungsanspruch herleitet. 
(2) Der Anspruch auf Erstattung ist ausgeschlossen, 
wenn er nicht innerhalb von acht Wochen nach dem 
Zeitpunkt der Belastung des Umsatzes auf dem Abrech-
nungskonto gegenüber der Bank geltend gemacht wird. 
14.6 Haftungs- und Einwendungsausschluss 
Ansprüche des Karteninhabers gegen die Bank nach Nr. 
14.1–14.5 sind ausgeschlossen, wenn die einen Anspruch 
begründenden Umstände 
– �auf einem ungewöhnlichen und unvorhersehbaren 

Ereignis beruhen, auf das die Bank keinen Einfluss hat 
und dessen Folgen trotz Anwendung der gebotenen 
Sorgfalt von ihr nicht hätten vermieden werden kön-
nen, oder 

– �von der Bank aufgrund einer gesetzlichen Verpflich-
tung herbeigeführt wurden. 

15 �Haftung des Karteninhabers für nicht autori-
sierte Kartenverfügungen 

15.1 Haftung des Karteninhabers bis zur Sperranzeige 
(1) Kommt es vor der Sperranzeige zu nicht autorisierten 
Kartenverfügungen, haftet der Karteninhaber, wenn er 
in betrügerischer Absicht gehandelt oder durch grob 
fahrlässige oder vorsätzliche Verletzung einer oder meh-
rerer Sorgfaltspflichten gemäß Nr. 7 verstoßen hat und 
dadurch die missbräuchliche Kartenverfügung ermög-
licht wurde. Grobe Fahrlässigkeit des Karteninhabers 
kann insbesondere dann vorliegen, wenn 
– �er den Verlust, Diebstahl, das sonstige Abhandenkom-

men oder die missbräuchliche Verfügung der Bank 
oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft 
nicht unverzüglich mitgeteilt hat, 

– �die persönliche Geheimzahl auf der Kreditkarte ver-
merkt oder zusammen mit der Kreditkarte verwahrt 
war (z. B. im Orginalbrief, in dem die PIN dem Karten-
inhaber mitgeteilt wurde), 

– �die persönliche Geheimzahl einer anderen Person mit-
geteilt und der Missbrauch dadurch verursacht wurde.

(2) Der Karteninhaber ist nicht zum Ersatz des Schadens 
nach Absatz 1 verpflichtet, wenn der Karteninhaber die 
Sperranzeige nicht abgeben konnte, weil die Bank nicht 
die Möglichkeit zur Entgegennahme der Sperranzeige 
sichergestellt hatte und der Schaden dadurch eingetre-
ten ist. 
(3) Die Haftung für Schäden, die innerhalb des Zeit-
raums, für den der Verfügungsrahmen gilt, verursacht 
werden, beschränkt sich jeweils auf den für die Kredit-
karte geltenden Verfügungsrahmen. 
15.2 Haftung des Karteninhabers ab Sperranzeige 
Sobald der Verlust oder Diebstahl der Kreditkarte, die 
missbräuchliche Verwendung oder eine sonstige nicht 
autorisierte Nutzung von Karte oder PIN gegenüber der 
Bank oder einer Repräsentanz der jeweiligen Kredit-
karte angezeigt wurde, übernimmt die Bank alle danach 
durch Verfügungen in Form 
– �der Abhebung von Bargeld an einem Geldautomaten, 
– �der Verwendung der Kreditkarte bei Vertrags-unter-

nehmen
entstehenden Schäden. Handelt der Karteninhaber in 
betrügerischer Absicht, trägt der Karteninhaber auch die 
nach der Sperranzeige entstehenden Schäden. 

16 �Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer An-
tragsteller 

(1) Für die Verbindlichkeiten aus einer gemeinsam bean-
tragten Kreditkarte haften die Antragsteller als Gesamt-
schuldner, d.h., die Bank kann von jedem Antragsteller 
die Erfüllung sämtlicher Ansprüche fordern. 
(2) Jeder Antragsteller kann das Vertragsverhältnis nur 
mit Wirkung für alle Antragsteller jederzeit durch Kün-
digung beenden. 
(3) Jeder Antragsteller hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die an ihn ausgegebene Kreditkarte mit Wirksamwerden 
der Kündigung unverzüglich an die Bank zurückgege-
ben wird. Die Aufwendungen, die aus der weiteren 
Nutzung einer Kreditkarte bis zu ihrer Rückgabe an 
die Bank entstehen, haben die Antragsteller ebenfalls 
gesamtschuldnerisch zu tragen. Unabhängig davon wird 
die Bank zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Verfü-
gungen mit der gekündigten Kreditkarte nach Erklärung 
der Kündigung zu unterbinden. 

17 �Eigentum und Gültigkeit der Kreditkarte 
(1) Die Kreditkarte bleibt im Eigentum der Bank. Sie ist 
nicht übertragbar. 
Die Kreditkarte ist nur für den auf der Kreditkarte ange-
gebenen Zeitraum gültig. 
(2) Mit der Aushändigung einer neuen Kreditkarte, spä-
testens aber nach Ablauf der Gültigkeit ist die Bank be-
rechtigt, die alte Kreditkarte zurückzuverlangen. Endet 
die Berechtigung, die Kreditkarte zu nutzen, vorher (z.B. 
durch Kündigung des Kreditkartenvertrages), so hat der 
Karteninhaber die Kreditkarte unverzüglich an die Bank, 
und zwar möglichst an die kontoführende Stelle oder an 
den Card Service der Bank, zurückzugeben. 
(3) Die Bank behält sich das Recht vor, auch während 
der Laufzeit einer Kreditkarte diese gegen eine neue 
auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber 

dadurch nicht. 

18 Kündigungsrecht des Karteninhabers 
Der Kunde kann den Kreditkartenvertrag jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. 

19 Kündigungsrecht der Bank 
(1) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag unter Einhal-
tung einer angemessenen, mindestens zweimonatigen 
Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird den Kreditkar-
tenvertrag mit einer längeren Kündigungsfrist kündi-
gen, wenn dies unter Berücksichtigung der berechtigten 
Belange des Karteninhabers geboten ist. 
(2) Die Bank kann den Kreditkartenvertrag fristlos kün-
digen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt, durch den die 
Fortsetzung des Kreditkartenvertrages auch unter an-
gemessener Berücksichtigung der berechtigten Belange 
des Kunden für die Bank unzumutbar ist. 
(3) Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn 
– �der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögens-

lage gemacht hat und die Bank hierauf die Entschei-
dung über den Abschluss des Kreditkartenvertrages 
gestützt hat oder 

– �eine wesentliche Verschlechterung seiner Vermögens-
lage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die 
Erfüllung der Verbindlichkeiten aus dem Kreditkarten-
vertrag gegenüber der Bank gefährdet ist oder 

– �das für die Abbuchung der Kreditkarten-Umsätze 
bestimmte Girokonto aufgelöst oder ein für das Gi-
rokonto eingeräumter Überziehungskredit gekündigt 
wird. 

20 Folgen der Kündigung 
Mit Wirksamwerden der Kündigung darf die Kreditkarte 
nicht mehr benutzt werden. Die Kreditkarte ist unver-
züglich und unaufgefordert an die Bank zurückzugeben. 
Auf der Kreditkarte befindliche unternehmensgenerierte 
Zusatzanwendungen hat der Karteninhaber bei dem 
Unternehmen, das die Zusatzanwendung auf die Kredit-
karte aufgebracht hat, unverzüglich entfernen zu lassen. 
Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung einer bankgene-
rierten Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene 
Zusatzanwendung geltenden Regeln. 

21 Einziehung und Sperre der Kreditkarte 
(1) Die Bank darf die Kreditkarte sperren und den 
Einzug der Kreditkarte (z.B. an Geldautomaten) veran-
lassen, 
– �wenn sie berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wich-

tigem Grund zu kündigen, 
– �wenn sachliche Gründe im Zusammenhang mit der Si-

cherheit der Kreditkarte dies rechtfertigen oder 
– �wenn der Verdacht einer nicht autorisierten oder be-

trügerischen Verwendung der Kredit-karte besteht. 
Die Bank wird den Karteninhaber unter Angabe der 
hierfür maßgeblichen Gründe möglichst vor, spätestens 
jedoch unverzüglich nach der Sperre über die Sperre 
unterrichten. Die Bank wird die Kreditkarte entsperren 
oder durch eine neue Kreditkarte ersetzen, wenn die 
Gründe für die Sperre nicht mehr gegeben sind. Auch 
hierüber unterrichtet sie den Karteninhaber. 
(2) Die Bank ist berechtigt, die Kartennummern abhan-
den gekommener, gesperrter oder durch Kündigung 
ungültig gewordener Kreditkarten den Vertragsunter-
nehmen in Sperrlisten oder auf ähnliche Weise bekannt 
zu geben. 
(3) Hat der Karteninhaber auf einer eingezogenen Kre-
ditkarte eine Zusatzanwendung gespeichert, so hat der 
Einzug der Kreditkarte zur Folge, dass er die Zusatzan-
wendung nicht mehr nutzen kann. Zum Zeitpunkt der 
Einziehung in der Kreditkarte gespeicherte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen kann der Karten-
inhaber von der Bank herausverlangen, nachdem diese 
die Kreditkarte von der Stelle, die die Kreditkarte einge-
zogen hat, zur Verfügung gestellt bekommen hat. Die 
Bank ist berechtigt, das Herausgabeverlangen in Bezug 
auf die unternehmensgenerierten Zusatzanwendungen 
dadurch zu erfüllen, dass sie dem Karteninhaber die um 
die Zahlungsverkehrsfunktionen bereinigte Kreditkarte 
aushändigt. Die Möglichkeit zur weiteren Nutzung 
einer auf der Kreditkarte befindlichen bankgenerierten 
Zusatzanwendung richtet sich nach den für jene Zusatz-
anwendung geltenden Regeln. 

II Zusatzanwendungen 
1 �Speicherung von Zusatzanwendungen auf der 

Kreditkarte 
(1) Der auf der Kreditkarte befindliche Chip kann auch 
als Speichermedium für eine bankgenerierte Zusatzan-
wendung (z.B. in Form eines Jugendschutzmerkmals) 
oder für eine unternehmensgenerierte Zusatzanwen-
dung (z.B. in Form eines elektronischen Fahrscheins) 
genutzt werden. 
(2) Die Nutzung einer bankgenerierten Zusatzanwen-
dung richtet sich nach dem Rechtsverhältnis des Karten-
inhabers zur Bank. 
(3) Eine unternehmensgenerierte Zusatzanwendung 
kann der Karteninhaber nach Maßgabe des mit dem 
Unternehmen geschlossenen Vertrages nutzen. Es ob-
liegt der Entscheidung des Karteninhabers, ob er seine 
Kreditkarte zur Speicherung einer unternehmensgene-
rierten Zusatzanwendung nutzen möchte. Die Speiche-
rung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwendung 
auf der Kreditkarte erfolgt am Terminal des Unterneh-
mens nach Absprache zwischen dem Kunden und dem 
Unternehmen. Kreditinstitute nehmen vom Inhalt der 
am Unternehmensterminal kommunizierten Daten keine 
Kenntnis. 

2 �Verantwortlichkeit des Unternehmens für den 
Inhalt einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung 

Die Bank stellt mit dem Chip auf der Kreditkarte le-
diglich die technische Plattform zur Verfügung, die es 
dem Kunden ermöglicht, in der Kreditkarte unterneh-
mensgenerierte Zusatzanwendungen zu speichern. Eine 
Leistung, die das Unternehmen über die unternehmens-
generierte Zusatzanwendung gegenüber dem Kunden 
erbringt, richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt des 
Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und dem 
Unternehmen. 

3 �Reklamationsbearbeitung bei Zusatzanwen-
dungen 

(1) Einwendungen, die den Inhalt einer unternehmens-
generierten Zusatzanwendung betreffen, hat der Kunde 
ausschließlich gegenüber dem Unternehmen geltend zu 
machen, das die Zusatzanwendung in die Kreditkarte 
eingespeichert hat. Das Unternehmen bearbeitet derar-
tige Einwendungen auf Basis der bei ihm gespeicherten 
Daten. Der Kunde darf die Kreditkarte zum Zwecke 
der Reklamationsbearbeitung nicht dem Unternehmen 
aushändigen. 
(2) Einwendungen, die den Inhalt einer bankgenerierten 
Zusatzanwendung betreffen, hat der Karteninhaber aus-
schließlich gegenüber der Bank geltend zu machen.

4 �Keine Angabe der von der Bank an den Kunden 
ausgegebenen PIN bei unternehmensgenerierten 
Zusatzanwendungen 

(1) Bei der Speicherung, inhaltlichen Änderung oder 
Nutzung einer unternehmensgenerierten Zusatzanwen-
dung auf der Kreditkarte wird die von der Bank an den 
Karteninhaber ausgegebene PIN nicht eingegeben. 
(2) Sofern das Unternehmen, das eine unternehmensge-
nerierte Zusatzanwendung in die Kreditkarte eingespei-
chert hat, dem Karteninhaber die Möglichkeit eröffnet, 
den Zugriff auf diese Zusatzanwendung mit einem 
separaten von ihm wählbaren Legitimationsmedium 
abzusichern, so darf der Kunde zur Absicherung der un-
ternehmensgenerierten Zusatzanwendung nicht die PIN 
verwenden, die ihm von der Bank für die Nutzung der 
Zahlungsverkehrsanwendungen zur Verfügung gestellt 
worden ist. 

5 �Sperrmöglichkeit von Zusatzanwendungen 
Die Sperrung einer unternehmensgenerierten Zusatzan-
wendung kommt nur gegenüber dem Unternehmen in 
Betracht, das die Zusatzanwendung in den Chip der Kre-
ditkarte eingespeichert hat, und ist nur dann möglich, 
wenn das Unternehmen die Möglichkeit zur Sperrung 
seiner Zusatzanwendung vorsieht. Die Sperrung von 
bankgenerierten Zusatzanwendungen kommt nur ge-
genüber der Bank in Betracht und richtet sich nach dem 
mit der Bank geschlossenen Vertrag. 
Fassung: 1. November 2010



1.1	 Monatliches Entgelt für die Kontoführung	
	 - Abbuchung am letzten Bankarbeitstag jedes Kalendervierteljahres - 

1.1.1	 Postbank Giro plus 1

	 - bei Geldeingang2 von mindestens 1.000 EUR im Kalendermonat	 0,00 EUR 
	 - bei Geldeingang2 unter 1.000 EUR im Kalendermonat3	 5,90 EUR
	 - für Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende ab 22 Jahren mit entsprechendem Nachweis	 0,00 EUR

1.1.2	 Postbank Giro extra plus 1 
1.1.2.1	 - bei Geldeingang2 unter 1.000 EUR im Kalendermonat	 9,90 EUR 
1.1.2.2	 - bei Geldeingang2 von 1.000 EUR bis 3.999,99 EUR im Kalendermonat	 3,90 EUR 
1.1.2.3	 - bei Geldeingang2 von mindestens 4.000 EUR im Kalendermonat	 0,00 EUR 
	� Für die Dauer der Laufzeit des Giro extra plus Kontos entfallen das  

Jahresentgelt für die Postbank VISA Card (Hauptkarte) bzw. die VISA Card Prepaid (Hauptkarte) 
und die Depot-/Kontoführungsentgelte für das Postbank Depot/Anlagekonto.4

1.1.3	 Postbank Giro start direkt1 
	 - für alle Kunden unter 22 Jahren	 0,00 EUR
	 - �bei beleghafter Erteilung von Einzel-Überweisungsaufträgen  

und Scheck- oder Wechseleinzugsaufträgen je Auftrag	 0,75 EUR
	� Mit Vollendung des 22. Lebensjahres des Kontoinhabers wird Postbank Giro start direkt 

als Postbank Giro plus weitergeführt.
2.1	 Postbank Card 
2.1.2	 Zusatzkarte	 6,00 EUR pro Jahr 
2.17.3	 Barauszahlung an eigene Kunden bei fremden Kreditinstituten 
2.17.3.1	 mit Postbank Card 
	 bei Kreditinstituten im Inland am Geldautomaten 
	 • �der: Commerzbank AG, Deutsche Bank AG und 

HypoVereinsbank AG („Cash Group“) sowie der Cash Group angeschlossenen 
inländischen Konzerngesellschaften	 0,00 EUR

	 • anderer Kreditinstitute5	 0,00 EUR
2.17.3.2	 mit Postbank Card 
	 bei Kreditinstituten im Ausland am Geldautomaten 
	 bei ausländischen Niederlassungen der Deutsche Bank AG6	 0,00 EUR
	 • �in den Staaten der Europäischen Union7  

in der Landeswährung Euro	 1%, mindestens 5,99 EUR  
in anderen Landeswährungen	 1%, mindestens 5,99 EUR

	 • in anderen Staaten	 1%, mindestens 5,99 EUR

4.1	 Beleghafter Auftrag ins Ausland8 

4.1.1	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen  
	 Zahlungsdienstleister innerhalb des EWR9 mit Angabe der IBAN des  
	 Empfängers und des BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers	 0,00 EUR 
4.1.2	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister innerhalb  
	 des EWR9 ohne Angabe10 der IBAN des Empfängers und/oder des BIC des Zahlungsdienstleisters  
	 des Empfängers	 10,00 EUR 
4.1.3	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen  
	 Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR9	 8,50 EUR 
4.1.4	 zur Ausführung mit Scheck (einschließlich Porto)	 8,50 EUR 
4.1.5	 zur Barauszahlung bis 250,00 EUR	 15,00 EUR 
	 Jede weiteren angefangenen oder vollen 250,00 EUR	 5,00 EUR 

4.2	 Belegloser Auftrag ins Ausland 
4.2.1	 im Postbank Online-Banking 
4.2.1.1	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen  
	 Zahlungsdienstleister innerhalb des EWR9 mit Angabe der IBAN des  
	 Empfängers und des BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers	 0,00 EUR 
4.2.1.2	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen  
	 Zahlungsdienstleister innerhalb des EWR9 ohne Angabe10 der IBAN des  
	 Empfängers und/oder des BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers	 10,00 EUR 
4.2.1.3	 zur Gutschrift auf ein Girokonto bei einem ausländischen Zahlungsdienstleister außerhalb des EWR9	 1,50 EUR 

1 Siehe unter 12.1
2 �Geldeingänge, die auf Bareinzahlungen des Kontoinhabers oder eines Dritten beruhen, sowie Gutschriften, denen die Ausführung einer Überweisung zu Lasten 

eines Postbank Tagesgeldkontos zugrunde liegt, werden nicht berücksichtigt.
3 �Bei Teilnahme am Postbank Giro 3000 plus verringert sich für Inhaber eines Postbank Giro 3000 plus Kontos das monatliche Entgelt um 50 %, wenn die bedingungs-

gemäßen Voraussetzungen erfüllt sind. Neue Teilnahme-Vereinbarungen werden nicht abgeschlossen.
4 �Gilt nicht für Depots der Deutsche Postbank International S. A., für VL Depots sowie Depots, die von der Deutsche Postbank Privat Investment zunächst zur Postbank 

Easytrade AG und anschließend zur Postbank überführt wurden, falls der Depotinhaber der Geltung der von der Easytrade AG verwendeten Depotbedingungen für 
dieses Depot seinerzeit nicht zugestimmt hat. 

5 �Sie haben dem fremden Kreditinstitut ein Entgelt zu entrichten. Die Höhe des Entgeltes wird Ihnen bei Eingabe Ihres Auszahlungswunsches in der Eingabemaske 
des Geldautomaten angezeigt. Das Entgelt wird Ihrem Girokonto belastet.

6 �In Portugal, Spanien, Belgien, Polen, China, Indien und Italien.
7 �Das sind derzeit folgende Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 

Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbri-
tannien und Nordirland, Zypern. 

8 Telefonisch erteilte und als Dauerauftrag erteilte Aufträge werden hinsichtlich der Entgelterhebung wie beleghafte Aufträge behandelt.
9 �Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

10�Aufträge mit fehlender Angabe der IBAN des Empfängers und/oder des BIC des Zahlungsempfängers des Empfängers werden hinsichtlich der Entgelterhebung wie 
Aufträge ohne Angabe der IBAN und/oder des BIC behandelt.

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Deutsche Postbank AG
(Stand 15.01.2011)



1 �Für die Zusendung von Überweisungsvordrucken an Postbank Giro start direkt Kunden geben wir Porto in Höhe von 0,70 EUR weiter. 
2 �Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören derzeit die EU-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 

Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, 
Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland, Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen.

3 �Zu den EWR-Währungen gehören derzeit: Euro, Bulgarischer Lew, Dänische Krone, Britisches Pfund, Isländische Krone, Lettischer Lats, Schweizer Franken, Litau-
ischer Litas, Norwegische Krone, Polnischer Zloty, Rumänischer Leu, Schwedische Krone, Tschechische Krone, Ungarischer Forint.

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Deutsche Postbank AG  Seite 2

12.1	� Porti (Entgelte der Deutsche Post AG) und sonstige Auslagen, z. B. Kosten für Zahlungsverkehrs- 
vordrucke, sind in den vorstehenden Sätzen nicht enthalten. Bei Aufträgen, Kontoauszügen usw., 
bei denen Porto anfällt, wird dies dem Kundenkonto belastet, sofern im Preis- und Leistungs- 
verzeichnis nichts anderes geregelt ist1.

12.2	� Fallen fremde Kosten, Gebühren, Entgelte und Auslagen an, z. B. Spesen eines anderen Kredit- 
instituts, so werden diese dem Kundenkonto belastet.

12.3	� Werden besondere Versendungsformen gewünscht und sind diese zulässig, z. B. eigenhändig, 
so sind zusätzlich die entsprechenden Entgelte der Deutsche Post AG zu entrichten.

13.2	 Einlieferungsschlusszeit 
	� Die Einlieferungsschlusszeit für Überweisungsaufträge, Zahlungsanweisungen (Inland), Aufträge zu Scheckzahlungen und 

Barauszahlungen an Empfänger im Ausland ist 14.00 Uhr.

13.3.1	 Ausführungsfristen 
	� Überweisungen innerhalb Deutschlands und in andere Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)2 in Euro oder in 

anderen EWR-Währungen3

	� Die Bank ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Überweisungsbetrag beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-
gers spätestens wie folgt eingeht:

	� Überweisungsaufträge in Euro 
• �Belegloser Überweisungsauftrag: 

3 Geschäftstage, ab dem 1.1.2012 1 Geschäftstag
	 • �Beleghafter Überweisungsauftrag: 

4 Geschäftstage, ab dem 1.1.2012 2 Geschäftstage

	� Überweisungsaufträge in anderen EWR-Währungen3 
• �Belegloser Überweisungsauftrag: 4 Geschäftstage

	 • �Beleghafter Überweisungsauftrag: 4 Geschäftstage
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